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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 1* – Bekanntmachung der
Neufassung des Kirchengesetzes über

Mitarbeitervertretungen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland

(MVG-EKD).
Vom 1. Januar 2019.

Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG-
EKD) vom 12. November 2013 (ABl. EKD S. 425),
geändert am 10. November 2018 (ABl. EKD S. 270)
wird in der vom 1. Januar 2019 an geltenden Fassung
bekannt gemacht:
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Präambel
Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das
Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Alle
Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Dia-
konie tätig sind, wirken als Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die
gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche
und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen
und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienst-
gemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller
Zusammenarbeit.

I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Grundsatz
(1)  Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststellen der Körperschaften, Anstalten, Stiftun-
gen und Werke sowie der rechtlich selbstständigen
Einrichtungen der Diakonie innerhalb der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und der Gliedkirchen
sind nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes Mitarbei-
tervertretungen zu bilden.
(2)  Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind
das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung
e.V. sowie die gliedkirchlichen Diakonischen Werke
und die ihnen angeschlossenen selbstständigen Wer-
ke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.
(2a)  Für Einrichtungen der Diakonie, die rechtlich
nicht selbstständige Einrichtungsteile in mehreren
Gliedkirchen unterhalten, gilt dieses Kirchengesetz in
der für die Evangelische Kirche in Deutschland gel-
tenden Fassung, soweit das gliedkirchliche Recht dem

nicht entgegensteht.
(3)  Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtun-
gen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen
Kirchen können dieses Kirchengesetz aufgrund von
Beschlüssen ihrer zuständigen Gremien anwenden.

§ 2
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1)  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses
Kirchengesetzes sind alle in öffentlich-rechtlichen
Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeits-
verhältnissen oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten
einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung oder Aus-
bildung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiederein-
gewöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation
oder ihrer Erziehung dient.
(2)  Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die
im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vor-
bereitung dazu stehen, andere Regelungen vorsehen;
Gleiches gilt für die Lehrenden an kirchlichen Hoch-
schulen und Fachhochschulen.
(3)  Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen
beschäftigt sind, gelten als Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre recht-
lichen Beziehungen zu der entsendenden Stelle blei-
ben unberührt. Angehörige von kirchlichen oder dia-
konischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die
aufgrund von Gestellungsverträgen in Dienststellen
(§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen
dieser Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen
der Dienst- und Lebensgemeinschaften nichts anderes
ergibt.

§ 3
Dienststellen

(1)  Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes
sind die Körperschaften, Anstalten, Stiftungen und
Werke sowie die rechtlich selbstständigen Einrichtun-
gen der Diakonie innerhalb der Evangelischen Kirche
in Deutschland und der Gliedkirchen.
(2)  Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten
Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Or-
ganisation eigenständig oder räumlich weit entfernt
vom Sitz des Rechtsträgers sind und bei denen die
Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn die
Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen dies in geheimer Abstimmung be-
schließt und darüber Einvernehmen mit der Dienst-
stellenleitung herbeigeführt wird. Ist die Eigenstän-
digkeit solcher Dienststellenteile dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach
diesem Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbe-
stimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststel-
lenteil verbleiben, ist in diesen Fällen dessen Dienst-
stellenleitung Partner der Mitarbeitervertretung. In
rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie
mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
können Teildienststellen abweichend vom Verfahren
nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet wer-
den. Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist
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diese Dienstvereinbarungspartner der Dienststellen-
leitung.
(3)  Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung
von Dienststellenteilen sowie Einrichtungen der Dia-
konie als Dienststellen können für die Zukunft mit
Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertre-
tung widerrufen werden. Für das Verfahren gilt Absatz
2 entsprechend. Bei Widerruf durch die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen entsprechend Absatz 2 Satz 1 ist
ein Einvernehmen mit der Dienststellenleitung nicht
notwendig.
(4)  Die Dienststellenleitung kann ihr Einvernehmen
nach Absatz 2 Satz 1 für die Zukunft mit Beginn der
nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertretung widerru-
fen.

§ 4
Dienststellenleitungen

(1)  Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung,
Gesetz oder Satzung leitenden Organe oder Personen
der Dienststellen.
(2)  Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der
Geschäftsführung beauftragten Personen und ihre
ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. Daneben ge-
hören die Personen zur Dienststellenleitung, die allein
oder gemeinsam mit anderen Personen ständig und
nicht nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Ange-
legenheiten befugt sind, die nach diesem Kirchenge-
setz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterlie-
gen. Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehö-
ren, sind der Mitarbeitervertretung zu benennen.

II. Abschnitt Bildung und Zusammensetzung
der Mitarbeitervertretung

§ 5
Mitarbeitervertretungen

(1)  In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Re-
gel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens
drei wählbar sind, sind Mitarbeitervertretungen zu bil-
den. Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass
für einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen gesonderte Mitarbeitervertretungen zu bilden
sind.
(2)  Unabhängig von den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann im Rahmen einer Wahlgemeinschaft eine
Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere be-
nachbarte Dienststellen gebildet werden, wenn im
Einvernehmen zwischen allen beteiligten Dienststel-
lenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen dies auf Antrag eines der
Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist. Die Bil-
dung einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung ist
auch über den Bereich einer Gliedkirche hinaus mög-
lich. In einer Dienstvereinbarung ist festzulegen, wel-
ches Mitarbeitervertretungsrecht zur Anwendung
kommen soll.
(3)  Die Gliedkirchen können bestimmen, dass für
Dienststellen von Kirchenkreisen, Dekanaten, Deka-

natsbezirken, Kirchenbezirken oder in anderen Be-
darfsfällen Gemeinsame Mitarbeitervertretungen ge-
bildet werden; hierbei kann von den Voraussetzungen
des Absatzes 1 Satz 1 abgewichen werden.
(4)  Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht vor, so soll die Dienst-
stellenleitung rechtzeitig vor Beginn des Wahlverfah-
rens bei einer der benachbarten Dienststellen den An-
trag nach Absatz 2 stellen.
(5)  Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist zustän-
dig für alle von der Festlegung betroffenen Dienst-
stellen. Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung sind die beteiligten Dienststellenleitungen.
(6)  Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung
einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung können für
die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der
Mitarbeitervertretung widerrufen werden. Der schrift-
liche Widerruf durch einen der Beteiligten muss spä-
testens bis zur Einleitung des Wahlverfahrens erfol-
gen.

§ 6
Gesamtmitarbeitervertretungen

(1)  Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, An-
stalt, Stiftung oder einem Werk oder bei einer Ein-
richtung der Diakonie mehrere Mitarbeitervertretun-
gen, ist auf Antrag der Mehrheit dieser Mitarbeiter-
vertretungen eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bil-
den; bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt der An-
trag einer Mitarbeitervertretung.
(2)  Die Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für
die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit sie
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder
allen Dienststellen nach Absatz 1 betreffen. Darüber
hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeitervertretung
bis zu sechs Monate die Aufgaben der Mitarbeiterver-
tretung, wenn in einer Dienststelle im Sinne des § 3
Absatz 2 eine Mitarbeitervertretung nicht vorhanden
ist.
(3)  Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus den
Mitarbeitervertretungen nach Absatz 1 gebildet, die je
ein Mitglied in die Gesamtmitarbeitervertretung ent-
senden. Die Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbei-
tervertretung kann abweichend von Satz 1 durch
Dienstvereinbarung geregelt werden. In der Dienst-
vereinbarung können auch Regelungen über die Zu-
sammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitar-
beitervertretung getroffen werden.
(4)  Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitervertre-
tung lädt die Mitarbeitervertretung der Dienststelle
mit der größten Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ein. Der Vorsitzende oder die
Vorsitzende dieser Mitarbeitervertretung leitet die Sit-
zung, bis die Gesamtmitarbeitervertretung über den
Vorsitz entschieden hat.
(5)  Die nach den §§ 49 bis 53 Gewählten haben das
Recht, an den Sitzungen der Gesamtmitarbeitervertre-
tung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitar-
beitervertretung. Bestehen in einer Dienststelle meh-
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rere Interessenvertretungen gleicher Mitarbeitergrup-
pen, wählen sie aus ihrer Mitte eine Person für die
Teilnahme und regeln die Vertretung.
(6)  Für die Gesamtmitarbeitervertretung gelten im
Übrigen die Bestimmungen für die Mitarbeitervertre-
tung mit Ausnahme des § 20 Absatz 2 bis 4 sinngemäß.

§ 6a
Gesamtmitarbeitervertretung im

Dienststellenverbund
(1)  Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die ein-
heitliche und beherrschende Leitung einer Mehrzahl
rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen
bei einer dieser Einrichtungen liegt. Eine einheitliche
und beherrschende Leitung ist insbesondere dann ge-
geben, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für
Funktionen nach § 4 für mehrere Einrichtungen des
Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidun-
gen über die Rahmenbedingungen der Geschäftspoli-
tik und der Finanzausstattung für den Dienststellen-
verbund getroffen werden. Auf Grundlage einer
Dienstvereinbarung kann eine Gesamtmitarbeiterver-
tretung im Dienststellenverbund auch in anderen Be-
darfsfällen eingerichtet werden; Absatz 3 und 4 gelten
entsprechend.
(2)  Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertre-
tungen eines Dienststellenverbundes ist eine Gesamt-
mitarbeitervertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeiter-
vertretungen genügt der Antrag einer Mitarbeiterver-
tretung.
(3)  Die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststel-
lenverbundes ist zuständig für die Aufgaben der Mit-
arbeitervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen aus mehreren oder allen Dienststellen des
Dienststellenverbundes betreffen.
(4)  Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienst-
stellenverbundes gelten im Übrigen die Vorschriften
des § 6 Absatz 3 bis 6 sinngemäß.

§ 7
Neubildung von Mitarbeitervertretungen

(1)  Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat die
Dienststellenleitung, im Falle des § 6 die Gesamtmit-
arbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiterver-
sammlung zur Bildung eines Wahlvorstandes einzu-
berufen. Kommt die Bildung einer Mitarbeitervertre-
tung nicht zu Stande, so ist auf Antrag von mindestens
drei Wahlberechtigten und spätestens nach Ablauf ei-
ner Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut eine
Mitarbeiterversammlung einzuberufen, um einen
Wahlvorstand zu bilden.
(2)  Wird die Neubildung einer Mitarbeitervertretung
dadurch erforderlich, dass Dienststellen gespalten
oder zusammengelegt worden sind, so bleiben beste-
hende Mitarbeitervertretungen für die jeweiligen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig, bis die neue
Mitarbeitervertretung gebildet worden ist, längstens
jedoch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Wirk-
samwerden der Umbildung.

(3)  Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung
oder Zusammenlegung unter, so bleibt die Mitarbei-
tervertretung solange im Amt, wie dies zur Wahrneh-
mung der mit der Organisationsänderung im Zusam-
menhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte erforderlich ist.

§ 8
Zusammensetzung

(1)  Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienststel-
len mit in der Regel

5-15 Wahlberechtigten aus einer Person,
16-50 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern,
51-150 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern,
151-300 Wahlberechtigten aus sieben Mitglie-

dern,
301-600 Wahlberechtigten aus neun Mitglie-

dern,
601-1.000 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern,
1.001-1.500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mitglie-

dern,
1.501-2.000 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mit-

gliedern.
Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtig-
ten erhöht sich die Zahl der Mitglieder für je angefan-
gene 1.000 Wahlberechtigte um zwei weitere Mitglie-
der.
(2)  Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten
während der Amtszeit haben keinen Einfluss auf die
Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.
(3)  Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeiter-
vertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Gesamtzahl der
Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.

III. Abschnitt Wahl der Mitarbeitervertretung
§ 9

Wahlberechtigung
(1)  Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen nach § 2, die am Wahltag das 18. Lebens-
jahr vollendet haben.
(2)  Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist,
wird dort nach Ablauf von drei Monaten wahlberech-
tigt; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in
der bisherigen Dienststelle für die Dauer der Abord-
nung.
(3)  Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die am Wahltag aufgrund einer Alters-
teilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr als drei
Monaten und für wenigstens weitere drei Monate be-
urlaubt sind. Nicht wahlberechtigt sind daneben Mit-
glieder der Dienststellenleitung und die Personen nach
§ 4 Absatz 2, es sei denn, dass sie nach Gesetz oder
Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in die lei-
tenden oder aufsichtführenden Organe gewählt oder
entsandt worden sind.
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§ 10
Wählbarkeit

(1)  Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 9, die
am Wahltag der Dienststelle seit mindestens sechs
Monaten angehören. Die Gliedkirchen können be-
stimmen, dass nur Glieder einer christlichen Kirche
oder Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen
ist, wählbar sind. Besteht die Dienststelle bei Erlass
des Wahlausschreibens noch nicht länger als sechs
Monate, so sind auch diejenigen wählbar, die zu die-
sem Zeitpunkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststelle sind.
(2)  Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
a) infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus

öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen,
b) am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr

als sechs Monaten beurlaubt sind,
c) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,
d) als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen in das Leitungsorgan der Dienststelle gewählt
worden sind,

e) als Ehegatten, Lebenspartner oder Lebenspartne-
rinnen, Verwandter oder Verschwägerter ersten
Grades in häuslicher Gemeinschaft mit einem
Mitglied der Dienststellenleitung oder einer Per-
son nach § 4 Absatz 2 leben.

§ 11
Wahlverfahren

(1)  Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden
in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl
gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl (Persönlichkeitswahl) gewählt. Die Wahlberech-
tigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu machen.
Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100
Wahlberechtigten soll ein vereinfachtes Wahlverfah-
ren (Wahl in der Versammlung der wahlberechtigten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen wer-
den. Die Gliedkirchen können das vereinfachte Wahl-
verfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren An-
wendungsbestimmungen vorsehen.
(2)  Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens
regelt der Rat der EKD durch Rechtsverordnung
(Wahlordnung).

§ 12
Wahlvorschläge

Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden,
Frauen und Männer sowie Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen der verschiedenen in der Dienststelle vertre-
tenen Berufsgruppen und Arbeitsbereiche entspre-
chend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen
zu berücksichtigen.

§ 13
Wahlschutz, Wahlkosten

(1)  Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung
behindern oder in unlauterer Weise beeinflussen. Ins-

besondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung
des aktiven oder des passiven Wahlrechts nicht be-
schränkt werden.
(2)  Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung ei-
nes Mitgliedes des Wahlvorstandes oder eines Wahl-
bewerbers oder einer Wahlbewerberin ist ohne seine
oder ihre Zustimmung bis zur Dauer von sechs Mo-
naten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzu-
lässig.
(3)  Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvor-
standes ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die
Kündigung eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbe-
werberin vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahl-
vorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorlie-
gen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kün-
digung berechtigen. Satz 1 gilt für eine Dauer von
sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses entsprechend. Die außerordentliche Kündigung
bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung.
§ 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe entspre-
chend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf
drei Arbeitstage verkürzen kann. Der besondere Kün-
digungsschutz nach Satz 1 gilt nicht für Mitglieder ei-
nes Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen
Beschluss abberufen worden sind.
(4)  Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der
Wahl einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung wer-
den die Kosten der Wahl auf die einzelnen Dienststel-
len im Verhältnis der Zahlen ihrer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen umgelegt, sofern keine andere Ver-
teilung der Kosten vorgesehen wird.
(5)  Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teil-
nahme an Schulungsveranstaltungen, die ihnen für ih-
re Tätigkeit erforderliche Kenntnisse vermitteln, An-
spruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeits-
tagen ohne Minderung der Bezüge.

§ 14
Anfechtung der Wahl

(1)  Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom
Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerech-
net, von mindestens drei Wahlberechtigten oder der
Dienststellenleitung bei dem Kirchengericht schrift-
lich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird,
dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahl-
berechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah-
ren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden
ist.
(2)  Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch
den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder geän-
dert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für un-
gültig zu erklären und die Wiederholung der Wahl an-
zuordnen.

IV. Abschnitt Amtszeit
§ 15

Amtszeit
(1)  Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung beträgt
vier Jahre.
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(2)  Die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen
im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes finden al-
le vier Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April
statt. Die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitervertre-
tung endet am 30. April. Die Amtszeit der neu ge-
wählten Mitarbeitervertretung beginnt am 1. Mai.
(3)  Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine
Mitarbeitervertretungswahl statt, so ist unabhängig
von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung in der
nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen. Ist
eine Mitarbeitervertretung am 30. April des Jahres der
regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahl noch nicht
ein Jahr im Amt, so ist nicht neu zu wählen; die Amts-
zeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amts-
zeit.
(4)  Die bisherige Mitarbeitervertretung führt die Ge-
schäfte bis zu deren Übernahme durch die neu ge-
wählte Mitarbeitervertretung weiter, längstens jedoch
sechs Monate über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus.
Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.

§ 16
Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung

vor Ablauf der Amtszeit
(1)  Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer
Amtszeit unverzüglich neu zu wählen, wenn
a) (weggefallen)
b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der

Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt beschlos-
sen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst
worden ist.

(2)  In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das
Verfahren für die Neuwahl einzuleiten. Bis zum Ab-
schluss der Neuwahl nimmt der Wahlvorstand die
Aufgaben der Mitarbeitervertretung wahr, sofern nicht
die Gesamtmitarbeitervertretung nach § 6 Absatz 2
Satz 2 zuständig ist. Dies gilt längstens für einen Zeit-
raum von sechs Monaten, soweit nicht die Wahl im
vereinfachten Verfahren durchgeführt wird oder die
Mitarbeitervertretung am Sitz des Rechtsträgers nach
§ 6 Absatz 2 Satz 3 zuständig ist.
(3)  Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer
Amtszeit durch Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1
erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu er-
gänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten
sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel
der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken
ist. Für die Nachwahl gelten die Vorschriften über das
Wahlverfahren entsprechend. Hat die Amtszeit der
Mitarbeitervertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr
als drei Jahre betragen, so findet anstelle einer Nach-
wahl eine Neuwahl statt.

§ 17
Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der

Mitarbeitervertretung
Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlbe-
rechtigten, der Mitarbeitervertretung oder der Dienst-

stellenleitung kann kirchengerichtlich der Ausschluss
eines Mitgliedes der Mitarbeitervertretung oder die
Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben
Missbrauchs von Befugnissen oder wegen grober Ver-
letzung von Pflichten, die sich aus diesem Kirchenge-
setz ergeben, beschlossen werden.

§ 18
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft,

Ersatzmitgliedschaft
(1)  Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung
erlischt durch
a) Ablauf der Amtszeit,
b) Niederlegung des Amtes,
c) Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses,
d) Ausscheiden aus der Dienststelle,
e) Verlust der Wählbarkeit,
f) Beschluss nach § 17.
Abweichend von Buchstabe d erlischt die Mitglied-
schaft nicht, wenn übergangslos ein neues Dienst-
oder Arbeitsverhältnis zu einem anderen Dienstherrn
oder Arbeitgeber begründet wird, der zum Zuständig-
keitsbereich derselben Mitarbeitervertretung gehört.
(2)  Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung
ruht,
a) solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner

dienstlichen Aufgaben untersagt ist,
b) wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei

Monate an der Wahrnehmung seiner dienstlichen
Aufgaben oder seines Amtes als Mitglied der
Mitarbeitervertretung gehindert ist,

c) wenn ein Mitglied für länger als drei Monate be-
urlaubt oder aufgrund einer Arbeitsrechtsrege-
lung oder von gesetzlichen Vorschriften freige-
stellt wird.

(3)  In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des
Ruhens der Mitgliedschaft nach Absatz 2 rückt die
Person als Ersatzmitglied in die Mitarbeitervertretung
nach, die bei der vorhergehenden Wahl die nächst-
niedrigere Stimmenzahl erreicht hat.
(4)  Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann
in die Mitarbeitervertretung ein, wenn ein Mitglied
verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, sofern
dies zur Sicherstellung der Beschlussfähigkeit der
Mitarbeitervertretung erforderlich ist.
(5)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitar-
beitervertretung haben die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen,
die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbei-
tervertretung erhalten haben, der Mitarbeitervertre-
tung auszuhändigen. Besteht die Mitarbeitervertre-
tung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind die Un-
terlagen der neuen Mitarbeitervertretung auszuhändi-
gen.

V. Abschnitt Rechtsstellung der Mitglieder der
Mitarbeitervertretung

.
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§ 19
Ehrenamt, Behinderungs- und

Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung
(1)  Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr
Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus. Sie dürfen weder
in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse be-
hindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder
begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche
Entwicklung.
(2)  Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mit-
gliedern der Mitarbeitervertretung ohne Minderung
ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu
gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der
Freistellung nach § 20 erledigt werden können. Ist ei-
nem Mitglied der Mitarbeitervertretung die volle Aus-
übung seines Amtes in der Regel innerhalb seiner Ar-
beitszeit nicht möglich, so ist es auf Antrag von den
ihm obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang
zu entlasten. Dabei sind die besonderen Gegebenhei-
ten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichti-
gen. Soweit erforderlich soll die Dienststellenleitung
für eine Ersatzkraft sorgen. Können die Aufgaben der
Mitarbeitervertretung aus dienstlichen Gründen nicht
innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden, so
ist hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.
(3)  Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für
die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, die ih-
nen für die Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung er-
forderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwen-
dige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge
oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insge-
samt vier Wochen während einer Amtszeit zu gewäh-
ren. Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche In-
anspruchnahme, höchstens aber die bis zur täglichen
Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin
oder eines vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. Über die
Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung zur
Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf die ein-
zelnen Mitglieder kann eine Dienstvereinbarung ab-
geschlossen werden. Die Dienststellenleitung kann
die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienstliche Not-
wendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt wor-
den sind.

§ 20
Freistellung von der Arbeit

(1)  Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitar-
beitervertretung von der Arbeit soll eine Dienstver-
einbarung zwischen der Mitarbeitervertretung und der
Dienststellenleitung für die Dauer der Amtszeit der
Mitarbeitervertretung getroffen werden.
(2)  Kommt eine Dienstvereinbarung nach Absatz 1
nicht zu Stande, sind zur Wahrnehmung der Aufgaben
der Mitarbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer
übrigen dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in
der Regel

151-300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein
Mitglied der Mitarbeitervertretung,

301-600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zwei
Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

601-1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vier
Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen je angefangene 500 ein weiteres Mitglied der
Mitarbeitervertretung jeweils mit der Hälfte der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter
freizustellen. Maßgeblich ist die Zahl der wahlberech-
tigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 9. Satz
1 gilt nicht für die Wahrnehmung von Aufgaben als
Mitglied der Gesamtmitarbeitervertretung (§ 6) sowie
des Gesamtausschusses (§ 54).
(3)  An Stelle von je zwei nach Absatz 2 Freizustel-
lenden ist auf Antrag der Mitarbeitervertretung ein
Mitglied ganz freizustellen.
(4)  Die freizustellenden Mitglieder werden nach Er-
örterung mit der Dienststellenleitung unter Berück-
sichtigung der dienstlichen Notwendigkeit von der
Mitarbeitervertretung bestimmt. Die Aufgaben der
Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der Zeit der
Freistellung zu erledigen.

§ 21
Abordnungs- und Versetzungsverbot,

Kündigungsschutz
(1)  Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen
ohne ihre Zustimmung nur abgeordnet oder versetzt
werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Grün-
den unvermeidbar ist und die Mitarbeitervertretung
zustimmt. Besteht die Mitarbeitervertretung nach § 8
Absatz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung
die Zustimmung des Ersatzmitgliedes nach § 18 Ab-
satz 3 einzuholen.
(2)  Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung darf nur
gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die den
Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung be-
rechtigen. Die außerordentliche Kündigung bedarf der
Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder der Zu-
stimmung des Ersatzmitgliedes, falls die Mitarbeiter-
vertretung nur aus einer Person besteht. Die Sätze 1
und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach
Beendigung der Amtszeit entsprechend, es sei denn,
dass die Amtszeit durch Beschluss nach § 17 beendet
wurde. § 38 Absatz 3 und 4 gelten mit der Maßgabe
entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist
bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.
(3)  Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesent-
lichen Teil aufgelöst, ist eine Kündigung frühestens
zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei denn,
dass wegen zwingender betrieblicher Gründe zu ei-
nem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss. Die
Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung oder, falls die Mitarbeitervertretung nur aus
einer Person besteht, der Zustimmung des Ersatzmitg-
liedes; Absatz 2 gilt entsprechend.
(4)  Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.
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§ 22
Schweigepflicht und Datenschutz

(1)  Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach die-
sem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenommen
haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Still-
schweigen zu bewahren. Diese Schweigepflicht be-
steht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen. Die Schweigepflicht be-
steht auch nach dem Ausscheiden aus der Mitarbei-
tervertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis. In Personalangelegenheiten gilt dies gegen-
über den Betroffenen, bis das formale Beteiligungs-
verfahren in den Fällen der Mitberatung oder Mitbe-
stimmung begonnen hat, insbesondere bis der Mitar-
beitervertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer
Maßnahme vorliegt. Die Schweigepflicht erstreckt
sich auch auf die Verhandlungsführung und das Ver-
halten der an der Sitzung Teilnehmenden.
(2)  Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den
anderen Mitgliedern der Mitarbeitervertretung. Sie
entfällt auf Beschluss der Mitarbeitervertretung auch
gegenüber der Dienststellenleitung und gegenüber der
Stelle, die die Aufsicht über die Dienststelle führt.
(3)  Die Mitarbeitervertretung hat für die Einhaltung
des Datenschutzes in den Angelegenheiten ihrer Ge-
schäftsführung zu sorgen.

VI. Abschnitt Geschäftsführung
§ 23

Vorsitz
(1)  Die Mitarbeitervertretung entscheidet in geheimer
Wahl über den Vorsitz. Der oder die Vorsitzende führt
die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitarbeiter-
vertretung im Rahmen der von ihr gefassten Beschlüs-
se. Zu Beginn der Amtszeit legt die Mitarbeitervertre-
tung die Reihenfolge der Vertretung im Vorsitz fest.
Die Reihenfolge ist der Dienststellenleitung schrift-
lich mitzuteilen.
(2)  Soweit die Mitarbeitervertretung nur aus einer
Person besteht, übernimmt die Stellvertretung der
Wahlbewerber oder die Wahlbewerberin mit der
nächstniedrigeren Stimmenzahl, mit der alle Angele-
genheiten der Mitarbeitervertretung beraten werden
können.

§ 23a
Ausschüsse

(1)  Die Mitarbeitervertretung kann die Bildung von
Ausschüssen beschließen, denen jeweils mindestens
drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung angehören
müssen, und den Ausschüssen Aufgaben zur selbst-
ständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für
den Abschluss und die Kündigung von Dienstverein-
barungen. Die Übertragung und der Widerruf der
Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erle-
digung erfordern eine Dreiviertelmehrheit der Mit-
glieder der Mitarbeitervertretung. Die Übertragung
und der Widerruf sind der Dienststellenleitung schrift-
lich anzuzeigen.

(2)  In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der
Diakonie mit je mehr als 150 Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen kann die Mitarbeitervertretung die Bil-
dung eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen be-
schließen. Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat
die Aufgabe, die Mitarbeitervertretung über wirt-
schaftliche Angelegenheiten zu unterrichten. Die
Dienststellenleitung hat den Ausschuss für Wirt-
schaftsfragen rechtzeitig und umfassend über die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten der Einrichtung unter
Aushändigung der erforderlichen Unterlagen zu un-
terrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse der Einrichtung gefährdet werden,
sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf
die Personalplanung darzustellen. Zu den wirtschaft-
lichen Angelegenheiten gehören insbesondere die An-
gelegenheiten nach § 34 Absatz 2. Die Dienststellen-
leitung ist verpflichtet, auf dieser Grundlage mit dem
Ausschuss für Wirtschaftsfragen mindestens einmal
im Jahr, auf ein mit Gründen versehenes Verlangen
der Mitarbeitervertretung einmal im Kalenderviertel-
jahr, über die wirtschaftliche Lage der Einrichtung zu
beraten. Sie kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit
der Wahrnehmung dieser Aufgabe beauftragen. Der
Ausschuss für Wirtschaftsfragen kann im erforderli-
chen Umfang Sachverständige aus der Dienststelle
hinzuziehen. Für die am Ausschuss für Wirtschafts-
fragen beteiligten Personen gilt § 22 entsprechend.

§ 24
Sitzungen

(1)  Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit
nach § 15 Absatz 2 hat der Wahlvorstand, im Fall der
vereinfachten Wahl die Versammlungsleitung, die
Mitglieder der Mitarbeitervertretung zur Vornahme
der nach § 23 Absatz 1 vorgesehenen Wahlen einzu-
berufen und die Sitzung zu leiten, bis die Mitarbeiter-
vertretung über ihren Vorsitz entschieden hat.
(2)  Der oder die Vorsitzende beraumt die weiteren
Sitzungen der Mitarbeitervertretung an, setzt die Ta-
gesordnung fest und leitet die Verhandlungen. Die
Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind rechtzeitig
unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. Dies gilt
auch für die Interessenvertretungen besonderer Mit-
arbeitergruppen (§§ 49 bis 53), soweit sie ein Recht
auf Teilnahme an der Sitzung haben. Kann ein Mit-
glied der Mitarbeitervertretung an der Sitzung nicht
teilnehmen, so hat es dies unter Angabe der Gründe
unverzüglich mitzuteilen.
(3)  Der oder die Vorsitzende hat eine Sitzung einzu-
berufen und einen Gegenstand auf die Tagesordnung
zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder der
Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenleitung
beantragt. Dies gilt auch bei Angelegenheiten, die
Schwerbehinderte oder jugendliche Beschäftigte be-
treffen, wenn die Vertrauensperson der Schwerbehin-
derten oder die Vertretung der Jugendlichen und Aus-
zubildenden dies beantragen und die Behandlung des
Gegenstandes keinen Aufschub duldet.
(4)  Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung finden in
der Regel während der Arbeitszeit statt. Die Mitarbei-
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tervertretung hat bei der Einberufung von Sitzungen
die dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen.
Die Dienststellenleitung soll von Zeitpunkt und Ort
der Sitzungen vorher verständigt werden. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich.

§ 25
Teilnahme an der Sitzung der

Mitarbeitervertretung
(1)  Mitglieder der Dienststellenleitung sind berech-
tigt, an den Sitzungen teilzunehmen, die auf ihr Ver-
langen anberaumt sind. Die Dienststellenleitung ist
berechtigt, zu diesen Sitzungen Sachkundige hinzu-
zuziehen. Die Dienststellenleitung ist verpflichtet, auf
Verlangen der Mitarbeitervertretung an Sitzungen
teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.
(2)  Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen
Punkten der Tagesordnung sachkundige Personen ein-
laden.
(3)  Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an
einer Sitzung der Mitarbeitervertretung teilnehmen,
gilt die Schweigepflicht nach § 22. Sie sind ausdrück-
lich darauf hinzuweisen.

§ 26
Beschlussfassung

(1)  Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig,
wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Die
Beschlussfähigkeit muss für jeden Beschluss der Mit-
arbeitervertretung gegeben sein.
(2)  Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse
mit der Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag ab-
gelehnt. Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Ge-
schäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Um-
laufverfahren oder durch fernmündliche Absprachen
gefasst werden können, sofern dabei Einstimmigkeit
erzielt wird. Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens in
der Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut
festzuhalten.
(3)  An der Beratung und der Beschlussfassung dürfen
Mitglieder der Mitarbeitervertretung nicht teilneh-
men, wenn der Beschluss
a) ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen

(Eltern, Ehegatten, eingetragenen Lebenspart-
nern oder Lebenspartnerinnen, Kindern und Ge-
schwistern),

b) einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht
vertretenen natürlichen oder juristischen Person

einen Vor- oder Nachteil bringen kann.
(4)  Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesen-
heit der Personen, die nach § 25 Absatz 1 und 2 an der
Sitzung teilgenommen haben.

§ 27
Sitzungsniederschrift

(1)  Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung und

ihrer Ausschüsse nach § 23a Absatz 1 Satz 1 ist eine
Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen
der An- oder Abwesenden, die Tagesordnung, die ge-
fassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die je-
weiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss. Die
Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden der
Mitarbeitervertretung oder des Ausschusses und ei-
nem weiteren Mitglied der Mitarbeitervertretung zu
unterzeichnen.
(2)  Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der
Mitarbeitervertretung teilgenommen, so ist ihr ein
Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungs-
punkte zuzuleiten, die im Beisein der Dienststellen-
leitung verhandelt worden sind.

§ 28
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz

(1)  Die Mitarbeitervertretung kann Sprechstunden
während der Arbeitszeit einrichten. Ort und Zeit be-
stimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenlei-
tung.
(2)  Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben
das Recht, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen, so-
fern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(3)  Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch
von Sprechstunden oder durch sonstige Inanspruch-
nahme der Mitarbeitervertretung erforderlich ist, hat
keine Minderung der Bezüge zur Folge.

§ 29
Geschäftsordnung

Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbei-
tervertretung in einer Geschäftsordnung regeln.

§ 30
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

(1)  Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die lau-
fende Geschäftsführung der Mitarbeitervertretung hat
die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume,
sachliche Mittel, dienststellenübliche technische Aus-
stattung und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
(2)  Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung
entstehenden erforderlichen Kosten trägt die Dienst-
stelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebildet ist.
Kosten, die durch die Beiziehung sachkundiger Per-
sonen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 entstehen,
werden von der Dienststelle übernommen, wenn die
Dienststellenleitung der Kostenübernahme vorher zu-
gestimmt hat.
(3)  Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen wer-
den die Kosten von den beteiligten Dienststellen ent-
sprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen getragen. Die Gliedkirchen kön-
nen andere Regelungen vorsehen.
(4)  Reisen der Mitglieder der Mitarbeitervertretung,
die für ihre Tätigkeit notwendig sind, gelten als
Dienstreisen. Die Genehmigung dieser Reisen und die
Erstattung der Reisekosten erfolgen nach den für die
Dienststelle geltenden Bestimmungen.
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(5)  Die Mitarbeitervertretung darf für ihre Zwecke
keine Beiträge erheben oder Zuwendungen annehmen.

VII. Abschnitt Mitarbeiterversammlung
§ 31

Mitarbeiterversammlung
(1)  Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Dienststelle,
soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehören. Sie
wird von dem oder der Vorsitzenden der Mitarbeiter-
vertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht öffent-
lich. Die Einladung hat unter Angabe der Tagesord-
nung mindestens eine Woche vor dem Termin zu er-
folgen. Zeit und Ort der Mitarbeiterversammlung sind
mit der Dienststellenleitung abzusprechen.
(2)  Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal
in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitar-
beiterversammlung einzuberufen und in ihr einen Tä-
tigkeitsbericht zu erstatten. Die Mitarbeitervertretung
kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterver-
sammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit ein-
berufen. Weiterhin ist der oder die Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag eines
Viertels der Wahlberechtigten verpflichtet, eine au-
ßerordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist,
auf die Tagesordnung zu setzen.
(3)  Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten sachkundige Personen zur Bera-
tung hinzuziehen.
(4)  Die ordentlichen Mitarbeiterversammlungen fin-
den in der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche
Gründe eine andere Regelung erfordern. Die Zeit der
Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeiterversamm-
lungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Ar-
beitszeit, auch wenn die jeweilige Mitarbeiterver-
sammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Die
Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeiter-
versammlungen entsprechend, wenn dies im Einver-
nehmen zwischen Mitarbeitervertretung und Dienst-
stellenleitung beschlossen worden ist.
(5)  Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mit-
arbeiterversammlung unter Mitteilung der Tagesord-
nung einzuladen; die Einladung kann auf einzelne Ta-
gesordnungspunkte beschränkt werden. Sie erhält auf
Antrag das Wort. Sie soll mindestens einmal im Jahr
in einer Mitarbeiterversammlung über die Entwick-
lung der Dienststelle informieren.
(6)  Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine
gemeinsame Versammlung aller Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilversamm-
lungen abzuhalten. Für Teilversammlungen gelten die
Absätze 1 bis 5 entsprechend. Die Mitarbeitervertre-
tung kann darüber hinaus Teilversammlungen durch-
führen, wenn dies zur Erörterung der besonderen Be-
lange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Ar-
beitsbereichs oder bestimmter Personengruppen er-
forderlich ist.
(7)  Für die Übernahme der Kosten, die durch die je-
weilige Mitarbeiterversammlung entstehen, gilt § 30
entsprechend.

§ 32
Aufgaben

(1)  Die Mitarbeiterversammlung nimmt den Tätig-
keitsbericht der Mitarbeitervertretung entgegen und
erörtert Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich
der Mitarbeitervertretung gehören. Sie kann Anträge
an die Mitarbeitervertretung stellen und zu Beschlüs-
sen der Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. Die
Mitarbeitervertretung ist an die Stellungnahme der
Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.
(2)  Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlvor-
stand.

VIII. Abschnitt Aufgaben und Befugnisse der
Mitarbeitervertretung

§ 33
Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1)  Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
sind verpflichtet, sich gegenseitig bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen, und arbeiten vertrau-
ensvoll und partnerschaftlich zusammen. Sie infor-
mieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die
Dienstgemeinschaft betreffen. Sie achten darauf, dass
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Recht und
Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit
nicht beeinträchtigt wird und jede Betätigung in der
Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der Dienst-
stelle, der Dienstgemeinschaft oder dem Arbeitsfrie-
den abträglich ist.
(2)  Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
müssen mindestens einmal im Halbjahr zur Bespre-
chung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der
Dienstgemeinschaft und zum Austausch von Vor-
schlägen und Anregungen zusammenkommen. In der
Besprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung
und der Gemeinschaft in der Dienststelle erörtert wer-
den. Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung
nach § 5 Absatz 2 besteht, findet die Besprechung nach
Satz 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen ein-
mal im Jahr statt.
(3)  In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aus-
sprache anzustreben. Erst wenn die Bemühungen um
eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dür-
fen andere Stellen im Rahmen der dafür geltenden Be-
stimmungen angerufen werden. Das Scheitern der Ei-
nigung muss von der Mitarbeitervertretung oder der
Dienststellenleitung schriftlich erklärt werden. Die
Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung
und der Mitbestimmung bleiben unberührt.

§ 34
Informationsrechte der Mitarbeitervertretung

(1)  Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchführung
ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten. Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeiter-
vertretung bereits während der Vorbereitung von Ent-
scheidungen informieren und die Mitarbeitervertre-
tung, insbesondere bei organisatorischen oder sozialen
Maßnahmen, frühzeitig an den Planungen beteiligen.
In diesem Rahmen kann die Mitarbeitervertretung ins-
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besondere an den Beratungen von Ausschüssen und
Kommissionen beteiligt werden.
(2)  Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeiterver-
tretung einmal im Jahr über die Personalplanung, ins-
besondere über den gegenwärtigen und zukünftigen
Personalbedarf, zu unterrichten. In rechtlich selbst-
ständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als
150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besteht darü-
ber hinaus mindestens einmal im Jahr, auf ein mit
Gründen versehenes Verlangen der Mitarbeitervertre-
tung einmal im Kalendervierteljahr, eine Informati-
onspflicht über
a) die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,
b) geplante Investitionen,
c) Rationalisierungsvorhaben,
d) die Einschränkung oder Stilllegung von wesent-

lichen Teilen der Dienststelle,
e) wesentliche Änderungen der Organisation oder

des Zwecks der Dienststelle,
f) die Übernahme der Dienststelle oder Einrichtung

durch Dritte, wenn hiermit der Erwerb der Kon-
trolle verbunden ist,

g) die Aufstellung und Änderung des Stellenpla-
nentwurfs.

Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese zu
informieren.
(3)  Der Mitarbeitervertretung sind die zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen recht-
zeitig zur Verfügung zu stellen. Bei Einstellungen
werden der Mitarbeitervertretung auf Verlangen sämt-
liche Bewerbungen vorgelegt; Mitarbeitervertretung
und Dienststellenleitung können hierüber eine Dienst-
vereinbarung abschließen. Die Dienststellenleitung ist
verpflichtet, die Mitarbeitervertretung auch über die
Beschäftigung der Personen in der Dienststelle zu in-
formieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur
Dienststelle stehen.
(4)  Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zu-
stimmung der betroffenen Person und nur durch ein
von ihr zu bestimmendes Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung eingesehen werden. Dienstliche Beurteilungen
sind auf Verlangen der Beurteilten vor der Aufnahme
in die Personalakte der Mitarbeitervertretung zur
Kenntnis zu bringen.

§ 35
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(1) Die Mitarbeitervertretung hat die beruflichen,
wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zu fördern. Sie hat in ihrer Mit-
verantwortung für die Aufgaben der Dienststelle das
Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und
für eine gute Zusammenarbeit einzutreten.
(2) Unbeschadet des Rechts des Mitarbeiters oder der
Mitarbeiterin, persönliche Anliegen der Dienststellen-
leitung selbst vorzutragen, soll sich die Mitarbeiter-
vertretung der Probleme annehmen und die Interessen
auf Veranlassung des Mitarbeiters oder der Mitarbei-

terin, sofern sie diese für berechtigt hält, bei der
Dienststellenleitung vertreten.
(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere
a) Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der

Dienststelle und ihren Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen dienen,

b) dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und
dienstrechtlichen Bestimmungen, Dienstverein-
barungen und Anordnungen eingehalten werden,

c) Beschwerden, Anfragen und Anregungen von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegenneh-
men und, soweit diese berechtigt erscheinen,
durch Verhandlungen mit der Dienststellenlei-
tung auf deren Erledigung hinwirken,

d) die Eingliederung und berufliche Entwicklung
schwerbehinderter Menschen, einschließlich des
Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach
§ 166 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, und
sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen
in der Dienststelle fördern und für eine ihren
Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende Be-
schäftigung eintreten,

e) für die Gleichstellung und die Gemeinschaft in
der Dienststelle eintreten und Maßnahmen zur
Erreichung dieser Ziele anregen sowie an ihrer
Umsetzung mitwirken,

f) die Integration ausländischer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen fördern,

g) Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes und des betrieblichen Umweltschutzes för-
dern.

(4) Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c
in einer Sitzung der Mitarbeitervertretung erörtert, hat
der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin
das Recht, vor einer Entscheidung von der Mitarbei-
tervertretung gehört zu werden.
(5) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können bei Per-
sonalgesprächen ein Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung hinzuziehen.

§ 36
Dienstvereinbarungen

(1)  Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
können Dienstvereinbarungen abschließen. Dienst-
vereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern,
einschränken noch ausschließen, die auf Rechtsvor-
schriften, insbesondere Beschlüssen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission, Tarifverträgen und Entscheidun-
gen des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeits-
rechtsregelungsgesetz oder allgemeinverbindlichen
Richtlinien der Kirche beruhen. Arbeitsentgelte und
sonstige Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2
genannten Regelungen vereinbart worden sind oder
üblicherweise vereinbart werden, können nicht Ge-
genstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn,
die Regelung nach Satz 2 lässt eine Dienstvereinba-
rung ausdrücklich zu.
(2)  Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzule-
gen, von beiden Partnern zu unterzeichnen und in ge-
eigneter Weise bekannt zu geben.
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(3)  Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und
können im Einzelfall nicht abbedungen werden.
(4)  Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begründet werden,
ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit diese
Rechte bei Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung
fortgelten sollen. Eine darüber hinausgehende Nach-
wirkung ist ausgeschlossen.
(5)  Dienstvereinbarungen können, soweit nichts an-
deres vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende eines Monats gekündigt werden.

§ 36a
Einigungsstellen1

(1)  Auf Antrag der Mitarbeitervertretung oder der
Dienststellenleitung ist für die Dienststelle eine Eini-
gungsstelle zur Beilegung von Regelungsstreitigkei-
ten zwischen der Mitarbeitervertretung und der
Dienststellenleitung in organisatorischen und sozialen
Angelegenheiten nach § 40 zu bilden. Durch Dienst-
vereinbarung kann eine ständige Einigungsstelle ge-
bildet werden. Besteht in der Dienststelle eine Ge-
samtmitarbeitervertretung, kann dieser die Zuständig-
keit für die Bildung von Einigungsstellen von den
Mitarbeitervertretungen übertragen werden. Für ge-
meinsame Mitarbeitervertretungen nach § 5 Absatz 3
bedarf die Bildung von Einigungsstellen einer Dienst-
vereinbarung. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt
die Einigung zwischen der Mitarbeitervertretung und
der Dienststellenleitung. Die Zuständigkeit des Kir-
chengerichts für Rechtsstreitigkeiten nach § 60 bleibt
unberührt.
(2)  Nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts kön-
nen gemeinsame Einigungsstellen für mehrere Dienst-
stellen gebildet werden.
(3)  Die Einigungsstelle besteht aus je zwei beisitzen-
den Mitgliedern, die von der Mitarbeitervertretung
und der Dienststellenleitung bestellt werden, sowie ei-
nem oder einer Vorsitzenden, der oder die das Amt
unparteiisch ausübt. Der oder die Vorsitzende wird
gemeinsam von der Mitarbeitervertretung und der
Dienststellenleitung bestellt. Kommt eine einver-
nehmliche Bestellung nicht zu Stande, entscheidet auf
Antrag das Kirchengericht über die Bestellung.
(4)  Die Einigungsstelle wird nach Anrufung durch ei-
nen der Beteiligten unverzüglich tätig. Sie entscheidet
durch Spruch nach nicht öffentlicher, mündlicher Ver-
handlung mit Stimmenmehrheit. Bei der Beschluss-
fassung hat sich der oder die Vorsitzende zunächst der
Stimme zu enthalten; kommt eine Stimmenmehrheit
nicht zu Stande, nimmt der oder die Vorsitzende nach
weiterer Beratung an der erneuten Beschlussfassung
teil. Bei der Beschlussfassung hat die Einigungsstelle
die Belange der Dienststelle und ihrer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen im Rahmen billigen Ermessens an-
gemessen zu berücksichtigen. Die Überschreitung der
Grenzen billigen Ermessens kann innerhalb einer Frist
von einem Monat von der Mitarbeitervertretung oder
der Dienststellenleitung vor dem Kirchengericht gel-
tend gemacht werden.
(5)  Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland
regelt die Entschädigungen für die Mitglieder von Ei-

nigungsstellen durch Rechtsverordnung. Den Glied-
kirchen bleibt eine anderweitige Regelung unter Be-
rücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten.
(6)  Die Gliedkirchen können in ihren Anwendungs-
bestimmungen ergänzende Regelungen treffen.

1 § 36a tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft.

§ 37
Verfahren der Beteiligung der

Mitarbeitervertretung
(1)  Die Mitarbeitervertretung wird insbesondere in
den Verfahren der Mitbestimmung (§ 38), der einge-
schränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitbera-
tung (§ 45) beteiligt.
(2)  Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteiligungs-
rechte im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle
und der geltenden Bestimmungen wahrzunehmen.

§ 38
Mitbestimmung

(1)  Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der
Mitarbeitervertretung unterliegt, darf sie erst vollzo-
gen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung vorliegt oder kirchengerichtlich ersetzt
worden ist oder die Einigungsstelle gemäß § 36a ent-
schieden hat.
(2)  Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitarbei-
tervertretung von der beabsichtigten Maßnahme und
beantragt deren Zustimmung. Auf Verlangen der Mit-
arbeitervertretung ist die beabsichtigte Maßnahme mit
ihr zu erörtern.
(3)  Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitar-
beitervertretung nicht innerhalb von zwei Wochen
schriftlich die Zustimmung verweigert oder eine
mündliche Erörterung beantragt. Die Dienststellenlei-
tung kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei
Arbeitstage abkürzen. Die Frist beginnt mit dem Zu-
gang der Mitteilung an den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. Die Dienst-
stellenleitung kann im Einzelfall die Frist auf Antrag
der Mitarbeitervertretung verlängern. Die Mitarbei-
tervertretung hat eine Verweigerung der Zustimmung
gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu be-
gründen. Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung
als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung die Zustim-
mung nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem
Abschluss der Erörterung schriftlich verweigert. Die
Erörterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die
Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenleitung
schriftlich mitgeteilt wird.
(4)  Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine
Einigung zu Stande, kann die Dienststellenleitung in-
nerhalb von zwei Wochen nach Eingang der schriftli-
chen Weigerung das Kirchengericht anrufen. Die An-
rufung des Kirchengerichts ist für Regelungsstreitig-
keiten bei Angelegenheiten nach § 40 ausgeschlossen,
wenn eine Einigungsstelle gemäß § 36a besteht. In
diesen Fällen entscheidet die Einigungsstelle auf An-
trag eines der Beteiligten. In Regelungsstreitigkeiten
nach § 36a Absatz 1 können Mitarbeitervertretung und
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen nach
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festgestellter Nichteinigung die Einigungsstelle anru-
fen.
(5)  Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen,
die keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Ent-
scheidung vorläufige Regelungen treffen. Vorläufige
Regelungen dürfen die Durchführung einer anderen
endgültigen Entscheidung nicht hindern. Die Dienst-
stellenleitung hat der Mitarbeitervertretung eine be-
absichtigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu be-
gründen und unverzüglich das Verfahren der Absätze
1 und 2 einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 39
Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen

personellen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen
ein Mitbestimmungsrecht:
a) Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen

und sonstigen Fragebogen zur Erhebung perso-
nenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetzli-
che Regelung besteht,

b) Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die
Dienststelle,

c) Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort-
und Weiterbildung sowie die Teilnehmeraus-
wahl,

d) Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen,

e) Einführung sowie Grundsätze der Durchführung
von Mitarbeiter-Jahresgesprächen.

§ 40
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen

und sozialen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein
Mitbestimmungsrecht:
a) Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und

Betriebsärzten und -ärztinnen sowie Fachkräften
für Arbeitssicherheit,

b) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und ge-
sundheitlichen Gefahren,

c) Errichtung, Verwaltung und Auflösung von So-
zialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform,

d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und
der Pausen, Verteilung der Arbeitszeit auf die
einzelnen Wochentage sowie Festlegung der
Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplä-
nen,

e) Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubs-
plan,

f) Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei
Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zu-
sammenlegung von Dienststellen oder erhebli-
chen Teilen von ihnen) einschließlich Plänen für
Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung
von wirtschaftlichen Nachteilen und für die Fol-
gen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei

Sozialpläne Regelungen weder einschränken
noch ausschließen dürfen, die auf Rechtsvor-
schriften oder allgemein verbindlichen Richtlini-
en beruhen,

g) Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,
h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,
i) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und

zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,
j) Einführung und Anwendung von Maßnahmen

oder technischen Einrichtungen, die dazu geeig-
net sind, das Verhalten oder die Leistung der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zu überwachen,

k) Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus-
und Betriebsordnungen) und des Verhaltens der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dienst,

l) Planung und Durchführung von Veranstaltungen
für die Mitarbeiterschaft,

m) Grundsätze für die Gewährung von Unterstüt-
zungen oder sonstigen Zuwendungen, auf die
kein Rechtsanspruch besteht,

n) Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland
an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn die
Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine
Festsetzung der Nutzungsbedingungen und die
Kündigung des Nutzungsverhältnisses,

o) Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswe-
sen.

§ 41
Eingeschränkte Mitbestimmung

(1)  Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der
eingeschränkten Mitbestimmung (§§ 42 und 43) mit
Ausnahme des Falles gemäß § 42 Buchstabe b (or-
dentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) ihre
Zustimmung nur verweigern, wenn
a) die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine

Vertragsbestimmung, eine Dienstvereinbarung,
eine Verwaltungsanordnung, eine andere binde-
nde Bestimmung oder eine rechtskräftige gericht-
liche Entscheidung verstößt,

b) die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass der oder die durch die Maßnahme be-
troffene oder andere Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen benachteiligt werden, ohne dass dies aus
dienstlichen oder persönlichen Gründen gerecht-
fertigt ist,

c) die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass eine Einstellung zur Störung des Frie-
dens in der Dienststelle führt.

(2)  Im Falle des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kün-
digung nach Ablauf der Probezeit) darf die Mitarbei-
tervertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
die Kündigung gegen eine Rechtsvorschrift, eine ar-
beitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Be-
stimmung oder eine rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung verstößt.
(3)  Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mit-
bestimmung gilt § 38 entsprechend.
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§ 42
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in
Personalangelegenheiten der privatrechtlich
angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Perso-
nalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein eingeschränktes
Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probe-

zeit,
c) Eingruppierung,
d) Übertragung einer höher oder niedriger bewerte-

ten Tätigkeit von mehr als drei Monaten Dauer,
e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen

Anspruch auf Zahlung einer Zulage auslöst, so-
wie Widerruf einer solchen Übertragung,

f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter
gleichzeitigem Ortswechsel,

g) Versetzung oder Abordnung zu einer anderen
Dienststelle von mehr als drei Monaten Dauer,
wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung
der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des
Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mit-
bestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hin-
aus,

i) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,

j) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versa-
gung und Widerruf der Genehmigung einer Ne-
bentätigkeit,

k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der
Arbeitszeit oder Beurlaubung.

§ 43
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in
Personalangelegenheiten der Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnissen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Perso-
nalangelegenheiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ein
eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) (aufgehoben)
c) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses

in ein solches anderer Art,
d) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der

Arbeitszeit oder Beurlaubung in besonderen Fäl-
len,

e) Verlängerung der Probezeit,
f) Beförderung,
g) Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer

Zulage ausgestattet ist,

h) Übertragung eines anderen Amtes mit höherem
Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung oder Übertragung eines anderen Am-
tes mit gleichem Endgrundgehalt mit Änderung
der Amtsbezeichnung,

i) Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung
eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeich-
nung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

j) dauernde Übertragung eines höher oder niedriger
bewerteten Dienstpostens,

k) Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleich-
zeitigem Ortswechsel,

l) Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von
mehr als drei Monaten Dauer zu einer anderen
Dienststelle oder einem anderen Dienstherrn im
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes, wobei
in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der
aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mit-
beratungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbe-
stimmt,

m) Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze,

n) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,

o) Untersagung einer Nebentätigkeit sowie Versa-
gung und Widerruf der Genehmigung einer Ne-
bentätigkeit,

p) Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis
auf Probe oder auf Widerruf, wenn die Entlassung
nicht beantragt worden ist,

q) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen
den Willen des Kirchenbeamten oder der Kir-
chenbeamtin,

r) Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen
Ruhestand gegen den Willen des Kirchenbeam-
ten oder der Kirchenbeamtin.

§ 44
Ausnahmen von der Beteiligung in

Personalangelegenheiten
Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Per-
sonen nach § 4 findet nicht statt mit Ausnahme der von
der Mitarbeitervertretung nach Gesetz oder Satzung in
leitende Organe entsandten Mitglieder. Daneben fin-
det keine Beteiligung in den Personalangelegenheiten
der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und
in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen;
Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Leh-
renden an kirchlichen Hochschulen oder Fachhoch-
schulen. Die Gliedkirchen können Näheres bestim-
men.

§ 45
Mitberatung

(1)  In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeiter-
vertretung eine beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig
vor der Durchführung bekannt zu geben und auf Ver-
langen mit ihr zu erörtern. Die Mitarbeitervertretung
kann die Erörterung nur innerhalb von zwei Wochen
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nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme ver-
langen. In den Fällen des § 46 Buchstabe b kann die
Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage
verkürzen. Äußert sich die Mitarbeitervertretung nicht
innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb der ver-
kürzten Frist nach Satz 3 oder hält sie bei der Erörte-
rung ihre Einwendungen oder Vorschläge nicht auf-
recht, so gilt die Maßnahme als gebilligt. Die Fristen
beginnen mit Zugang der Mitteilung an den Vorsit-
zenden oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
tung. Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der
Mitarbeitervertretung von der Dienststellenleitung
verlängert werden. Im Falle einer Nichteinigung hat
die Dienststellenleitung oder die Mitarbeitervertre-
tung die Erörterung für beendet zu erklären. Die
Dienststellenleitung hat eine abweichende Entschei-
dung gegenüber der Mitarbeitervertretung schriftlich
zu begründen.
(2)  Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme ist
unwirksam, wenn die Mitarbeitervertretung nicht nach
Absatz 1 beteiligt worden ist. Die Mitarbeitervertre-
tung kann innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis,
spätestens sechs Monate nach Durchführung der Maß-
nahme das Kirchengericht anrufen, wenn sie nicht
nach Absatz 1 beteiligt worden ist.

§ 46
Fälle der Mitberatung

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen
ein Mitberatungsrecht:
a) Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zu-

sammenlegung von Dienststellen oder erhebli-
chen Teilen von ihnen,

b) außerordentliche Kündigung,
c) ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,
d) Versetzung und Abordnung von mehr als drei

Monaten Dauer, wobei das Mitberatungsrecht
hier für die Mitarbeitervertretung der abgebenden
Dienststelle besteht,

e) Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung
des Personalbedarfs,

f) Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
auf Verlangen der in Anspruch genommenen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

g) dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an
Dritte, die bisher von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen der Dienststelle wahrgenommen wer-
den.

§ 47
Initiativrecht der Mitarbeitervertretung

(1)  Die Mitarbeitervertretung kann der Dienststellen-
leitung in den Fällen der §§ 39, 40, 42, 43 und 46
Maßnahmen schriftlich vorschlagen. Die Dienststel-
lenleitung hat innerhalb eines Monats Stellung zu neh-
men. Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.
(2)  Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die
Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht oder
ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat, auch
nach Erörterung eine Einigung nicht zu Stande, so

kann die Mitarbeitervertretung innerhalb von zwei
Wochen nach Abschluss der Erörterung oder nach der
Ablehnung das Kirchengericht anrufen. Die Mitarbei-
tervertretung kann das Kirchengericht ferner inner-
halb von zwei Wochen anrufen, wenn die Dienststel-
lenleitung nicht innerhalb der Monatsfrist des Absat-
zes 1 schriftlich Stellung genommen hat.
(3)  Die Anrufung des Kirchengerichts ist für Rege-
lungsstreitigkeiten in Angelegenheiten nach § 40 aus-
geschlossen, wenn eine Einigungsstelle nach § 36a
besteht. In diesen Fällen unterbreitet die Einigungs-
stelle den Beteiligten einen Vermittlungsvorschlag.

§ 48
Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung

(1)  Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus
diesem Kirchengesetz ergebende oder sonstige gegen-
über den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestehen-
de Pflichten, hat die Mitarbeitervertretung das Recht,
bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen
Beschwerde einzulegen.
(2)  Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs-
oder Aufsichtsorgan im Rahmen seiner Möglichkeiten
Abhilfe zu schaffen oder auf Abhilfe hinzuwirken.

IX. Abschnitt Interessenvertretung besonderer
Mitarbeitergruppen

§ 49
Vertretung der Jugendlichen und der

Auszubildenden
(1)  Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18
Jahren, die Auszubildenden sowie die weiteren zu ih-
rer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Ver-
tretung, die von der Mitarbeitervertretung in Angele-
genheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur
Beratung hinzuzuziehen ist. Wählbar sind alle Wahl-
berechtigten nach Satz 1, die am Wahltag
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben und,
b) der Dienststelle seit mindestens drei Monaten an-

gehören.
Die Gliedkirchen können bestimmen, dass nur Glieder
einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, die der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutsch-
land angeschlossen ist, wählbar sind.
Gewählt werden

eine Person bei Dienststellen mit in der Regel 5 – 15
Wahlberechtigten;
drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel 16 –
50 Wahlberechtigten
fünf Personen bei Dienststellen mit in der Regel mehr
als insgesamt 50 Wahlberechtigten.

(2)  Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
(3)  Beantragt ein Mitglied der Vertretung spätestens
einen Monat vor Beendigung seines Ausbildungsver-
hältnisses für den Fall des erfolgreichen Abschlusses
seiner Ausbildung schriftlich die Weiterbeschäfti-
gung, so bedarf die Ablehnung des Antrages durch die
Dienststellenleitung der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung, wenn die Dienststelle gleichzeitig weitere

16   Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 1/19



Auszubildende weiterbeschäftigt. Die Zustimmung
kann nur verweigert werden, wenn der durch Tatsa-
chen begründete Verdacht besteht, dass die Ableh-
nung der Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als
Mitglied der Vertretung erfolgt. Verweigert die Mit-
arbeitervertretung die Zustimmung, so kann die
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen das
Kirchengericht anrufen.
(4)  Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gel-
ten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts anderes be-
stimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absatz 2 bis 4 und §§
16 bis 19 sowie §§ 21 und 22 entsprechend.
(5)  Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat
folgende allgemeine Aufgaben:
1. Maßnahmen zu beantragen, die den Jugendlichen

und Auszubildenden dienen, insbesondere in Fra-
gen der Berufsausbildung und der Gleichstellung
von weiblichen und männlichen Jugendlichen und
Auszubildenden,

2. darauf zu achten, dass die zugunsten der Jugendli-
chen und Auszubildenden geltenden Bestimmun-
gen durchgeführt werden,

3. Anregungen und Beschwerden von Jugendlichen
und Auszubildenden entgegenzunehmen und, so-
weit sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung
mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwir-
ken.

(6)  Dienststellenleitung und Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung sollen mindestens einmal im Halb-
jahr zu gemeinsamen Besprechungen zusammentre-
ten. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat
das Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung
mit einem Mitglied mit beratender Stimme teilzuneh-
men. Sie hat Stimmrecht bei Beschlüssen, die über-
wiegend die Belange Jugendlicher und Auszubilden-
der berühren.
(7)  Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung,
ist eine gemeinsame Vertretung der Jugendlichen und
Auszubildenden zu wählen.

§ 50
Vertrauensperson der schwerbehinderten

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1)  In Dienststellen, in denen mindestens fünf schwer-
behinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur
vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrau-
ensperson und mindestens ein Stellvertreter oder min-
destens eine Stellvertreterin gewählt. Für das Wahl-
verfahren finden die §§ 11,13 und 14 entsprechende
Anwendung.
(2)  Für die Amtszeit der Vertrauensperson und der sie
stellvertretenden Personen gelten die §§ 15 bis 18 ent-
sprechend.
(3)  Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle be-
schäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen.
(4)  Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.
(5)  Besteht eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung,
ist eine gemeinsame Vertrauensperson der Schwerbe-
hinderten zu wählen.

§ 51
Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbe-

hinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1)  Aufgaben und Befugnisse der Vertrauensperson
der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen bestimmen sich nach den §§ 177 bis 179 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.
(2)  In Dienststellen mit in der Regel mindestens 100
schwerbehinderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
kann die Vertrauensperson nach Unterrichtung der
Dienststellenleitung die mit der höchsten Stimmen-
zahl gewählte stellvertretende Person zu bestimmten
Aufgaben heranziehen.
(3)  Die Vertrauensperson ist von der Dienststellen-
leitung in allen Angelegenheiten, die einzelne Schwer-
behinderte oder die Schwerbehinderten als Gruppe
berühren, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten
und vor einer Entscheidung zu hören; die getroffene
Entscheidung ist der Vertrauensperson unverzüglich
mitzuteilen. Die Kündigung schwerbehinderter Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, die der Dienstgeber oh-
ne eine Beteiligung der Vertrauensperson ausspricht,
ist unwirksam.
(4)  Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen haben das Recht, bei Einsicht in die über sie ge-
führte Personalakte die Vertrauensperson der schwer-
behinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hinzu-
zuziehen. Die Vertrauensperson bewahrt über den In-
halt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwer-
behinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung
entbunden hat.
(5)  Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen Sit-
zungen der Mitarbeitervertretung beratend teilzuneh-
men. Erachtet sie einen Beschluss der Mitarbeiterver-
tretung als erhebliche Beeinträchtigung wichtiger In-
teressen der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen, so ist auf ihren Antrag der Beschluss auf
die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Be-
schlussfassung an auszusetzen. Die Aussetzung hat
keine Verlängerung einer Frist zur Folge. Nach Ablauf
der Frist ist über die Angelegenheit neu zu beschlie-
ßen. Wird der erste Beschluss bestätigt, so kann der
Antrag auf Aussetzung nicht wiederholt werden.
(6)  Die Vertrauensperson hat das Recht, mindestens
einmal im Jahr eine Versammlung der schwerbehin-
derten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Dienst-
stelle durchzuführen. Die für die Mitarbeiterversamm-
lung geltenden Vorschriften der §§ 31 und 32 gelten
dabei entsprechend.

§ 52
Persönliche Rechte und Pflichten der

Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1)  Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend. Er-
gänzend gilt § 179 Absatz 6 bis 9 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch.
(2)  Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mit-
arbeitervertretung für deren Sitzungen, Sprechstunden
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und laufende Geschäftsführung zur Verfügung gestellt
werden, stehen für die gleichen Zwecke auch der Ver-
trauensperson offen, soweit ihr hierfür nicht eigene
Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt
werden.

§ 52a
Gesamtschwerbehindertenvertretung

(1)  Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung nach
§ 6, bilden die Vertrauenspersonen eine Gesamt-
schwerbehindertenvertretung.
(2)  Ist nur in einer der Dienststellen eine Vertrauens-
person gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten
der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.
(3)  Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt
die Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten in
Angelegenheiten, die Schwerbehinderte aus mehr als
einer Dienststelle betreffen. Sie vertritt auch die Inte-
ressen der schwerbehinderten Beschäftigten, die in ei-
ner Dienststelle tätig sind, für die eine Vertrauensper-
son entweder nicht gewählt werden kann oder nicht
gewählt worden ist.

§ 53
Mitwirkung in Werkstätten für behinderte
Menschen und in Angelegenheiten weiterer

Personengruppen
Die Mitwirkungsrechte behinderter Menschen in
Werkstätten regelt der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland durch Rechtsverordnung. Er kann auch
für weitere Gruppen von Beschäftigten, die nicht Mit-
arbeiter oder Mitarbeiterinnen nach § 2 sind, Mitwir-
kungsrechte durch Rechtsverordnung regeln.

X. Abschnitt Gesamtausschüsse der
Mitarbeitervertretungen

§ 54
Bildung von Gesamtausschüssen

(1)  Im Bereich der Gliedkirchen, des jeweiligen Dia-
konischen Werks oder für beide Bereiche gemeinsam
ist ein Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretung im
kirchlichen und diakonischen Bereich zu bilden. Ein-
zelheiten über Aufgaben, Bildung und Zusammenset-
zung des Gesamtausschusses regeln die Gliedkirchen.
(2)  Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme
des § 20 sinngemäß. Die Gliedkirchen können nähere
Bestimmungen über die Freistellung der Mitglieder
des Gesamtausschusses treffen.

§ 55
Aufgaben des Gesamtausschusses

Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere folgende
Aufgaben zugewiesen werden:
a) Beratung, Unterstützung und Information der

Mitarbeitervertretungen bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaus-
tauschs zwischen den Mitarbeitervertretungen

sowie Förderung der Fortbildung von Mitglie-
dern der Mitarbeitervertretungen,

c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeiterver-
tretungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen
zuständig sind,

d) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten
kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht
sowie

e) Mitwirkung bei der Besetzung der Kirchenge-
richte nach § 57.

§ 55a
Ständige Konferenz, Bundeskonferenz,

Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in
Deutschland

(1)  Die gliedkirchlichen Gesamtausschüsse und die
Gesamtmitarbeitervertretung der Einrichtungen,
Amts- und Dienststellen der Evangelischen Kirche in
Deutschland bilden die Ständige Konferenz.
(2)  Die Gesamtausschüsse im diakonischen Bereich
bilden die Bundeskonferenz.
(3)  Zusammen bilden die Vorstände der Ständigen
Konferenz und der Bundeskonferenz der Diakonie den
Gesamtausschuss der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Dieser tritt in der Regel einmal im Jahr
zu einer Sitzung zusammen.
(4)  Die Gesamtausschüsse nach § 54 Absatz 1 ent-
senden aus ihrer Mitte jeweils zwei Mitglieder in die
Ständige Konferenz oder in die Bundeskonferenz.

§ 55b
Aufgaben der Ständigen Konferenz und der

Bundeskonferenz
Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz ha-
ben insbesondere folgende Aufgaben:
a) Abgabe von Stellungnahmen zu beabsichtigten

kirchengesetzlichen Regelungen im Arbeitsrecht
der Evangelischen Kirche in Deutschland,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaus-
tausches zwischen den Gesamtausschüssen und
Förderung ihrer Fortbildungsarbeit sowie

c) Beratung und Unterstützung der entsendenden
Gremien.

§ 55c
Geschäftsführung

(1)  Die Ständige Konferenz und die Bundeskonferenz
wählen jeweils aus ihrer Mitte ein vorsitzendes und
vier weitere Mitglieder des Vorstandes.
(2)  Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Die
Amtszeit beträgt vier Jahre.
(3)  Für die dem Vorstand übertragenen Aufgaben
werden ein Mitglied zu 100 vom Hundert oder zwei
Mitglieder zu jeweils 50 vom Hundert der regelmäßi-
gen Arbeitszeit Vollbeschäftigter unter Fortzahlung
der Bezüge freigestellt. Durch Vereinbarung kann eine
abweichende Regelung über die Verteilung der Frei-
stellung vereinbart werden.
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(4)  Für die Ständige Konferenz und die Bundeskon-
ferenz wird eine gemeinsame Geschäftsstelle beim
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
eingerichtet.
(5)  Die erforderlichen Kosten der Ständigen Konfe-
renz und der Bundeskonferenz tragen die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland sowie das Evangelische
Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. je zur Hälfte.

§ 55d
Weitere Regelungen

(1)  Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Stän-
dige Konferenz oder die Bundeskonferenz in einer
Geschäftsordnung regeln.
(2)  Erforderliche Reisen der Mitglieder des Vorstan-
des der Ständigen Konferenz und der Bundeskonfe-
renz gelten als Dienstreisen.
(3)  Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Kir-
chengesetzes sinngemäß.

XI. Abschnitt Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
§ 56

Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kir-
chengerichte in erster Instanz und in zweiter Instanz
der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland berufen. Die Bezeichnung der Kirchen-
gerichte erster Instanz können die Gliedkirchen ab-
weichend regeln.

§ 57
Bildung von Kirchengerichten

(1)  Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse errichten Kirchengerichte für den
Bereich des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, der
Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für
mehrere Gliedkirchen und Diakonischen Werke ge-
meinsam. Die Kirchengerichte bestehen aus einer oder
mehreren Kammern. Das Recht der Gliedkirchen und
der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abwei-
chend von Satz 1 die Zuständigkeit des Kirchenge-
richts der Evangelischen Kirche in Deutschland be-
gründen.
(2)  Durch Vereinbarungen mit Institutionen außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes
kann bestimmt werden, dass ein Kirchengericht für
diese Institutionen zuständig ist, sofern die Institutio-
nen die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes oder
Bestimmungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren
Bereich anwenden.

§ 57a
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der

Evangelischen Kirche in Deutschland
Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in
Deutschland ist zuständig
a) für den Bereich der Evangelischen Kirche in

Deutschland und ihrer Amts- und Dienststellen
und Einrichtungen;

b) für das Evangelische Werk für Diakonie und Ent-
wicklung e.V. und seine Dienststellen und die
ihm unmittelbar angeschlossenen rechtlich
selbstständigen Einrichtungen;

c) für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland, die gemäß § 57 sowie gemäß § 5
Absatz 2 Nummer 2 und § 6 Absatz 1 des Kir-
chengerichtsgesetzes eine Zuständigkeit begrün-
den;

d) für die kirchlichen und freikirchlichen Einrich-
tungen, Werke und Dienste im Bereich der evan-
gelischen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des
Kirchengerichtsgesetzes die Zuständigkeit be-
gründet wird, sowie

e) für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen
Diakonischen Werke, die das Mitarbeitervertre-
tungsgesetz der EKD aufgrund einer Befreiung
von der Anwendung des gliedkirchlichen Mitar-
beitervertretungsrechts oder aufgrund von § 1
Absatz 2a anwenden.

§ 58
Bildung und Zusammensetzung der Kammern

(1)  Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern. Die
Gliedkirchen können andere Besetzungen vorsehen.
Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu
kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der Evange-
lischen Kirche in Deutschland wählbar sein. Sofern
das Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist,
können auch deren Mitglieder berufen werden. Für je-
des Mitglied wird mindestens ein stellvertretendes
Mitglied berufen.
(2)  Vorsitzende sowie deren Stellvertreter und Stell-
vertreterinnen müssen die Befähigung zum Richter-
amt haben. Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen
Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeits-
verhältnissen zu einer kirchlichen Körperschaft oder
einer Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evange-
lischen Kirche in Deutschland stehen.
(3)  Für die Berufung von Vorsitzenden und deren
Stellvertretern oder Stellvertreterinnen soll ein einver-
nehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienst-
nehmerseite vorgelegt werden.
(4)  Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglie-
der mindestens je ein Vertreter oder eine Vertreterin
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein Vertreter
oder eine Vertreterin der Dienstgeber berufen; das
Gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder.
(5)  Das Nähere regeln
1. der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland

durch Verordnung,
2. die Gliedkirchen für ihren Bereich.

§ 59
Rechtsstellung der Mitglieder des

Kirchengerichts
(1)  Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhän-
gig und nur an das Gesetz und ihr Gewissen gebunden.
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Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche
zu stärken und auf eine gute Zusammenarbeit hinzu-
wirken. Sie unterliegen der richterlichen Schweige-
pflicht.
(2)  Mitglied des Kirchengerichts kann nicht sein, wer
einem kirchenleitenden Organ der Evangelischen Kir-
che in Deutschland oder einer Gliedkirche sowie den
leitenden Organen des Evangelischen Werkes für Dia-
konie und Entwicklung e.V. oder der gliedkirchlichen
Diakonischen Werke angehört.
(3)  Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts
beträgt sechs Jahre. Solange eine neue Besetzung nicht
erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im Amt.
(4)  Die §§ 19, 21 und 22 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 5
sowie Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 59a
Berufung der Richter und Richterinnen des

Kirchengerichtshofes der Evangelischen
Kirche in Deutschland

(1)  Für die Berufung der Vorsitzenden Richter und
Vorsitzenden Richterinnen soll ein einvernehmlicher
Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite
vorgelegt werden. Kommt ein einvernehmlicher Vor-
schlag nicht spätestens binnen einer Frist von sechs
Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen Amtszeit
zu Stande, kann eine Berufung auch ohne Vorliegen
eines solchen Vorschlags erfolgen.
(2)  Die übrigen Richter und Richterinnen werden je
als Vertreter oder Vertreterin der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen vom Gesamtausschuss der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sowie als Vertreter oder
Vertreterin der Dienstgeber vom Kirchenamt benannt.
(3)  Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland durch Verordnung.

§ 60
Zuständigkeit der Kirchengerichte

(1)  Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag un-
beschadet der Rechte des Mitarbeiters oder der Mit-
arbeiterin über alle Streitigkeiten, die sich aus der An-
wendung dieses Kirchengesetzes zwischen den je-
weils Beteiligten ergeben.
(2)  In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen
der Frage der Geltung von Dienststellenteilen und
Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen angeru-
fen werden (§ 3), entscheiden sie über die Ersetzung
des Einvernehmens.
(3)  In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen
des Abschlusses von Dienstvereinbarungen angerufen
werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungs-
vorschlag unterbreitet.
(4)  In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die
Kirchengerichte nur fest, ob die Beteiligung der Mit-
arbeitervertretung erfolgt ist. Ist die Beteiligung un-
terblieben, hat dies die Unwirksamkeit der Maßnahme
zur Folge.

(5)  In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbe-
stimmungsrecht unterliegen (§§ 42 und 43), haben die
Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen,
ob für die Mitarbeitervertretung ein Grund zur Ver-
weigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt. Wird
festgestellt, dass für die Mitarbeitervertretung kein
Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41
vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitervertre-
tung als ersetzt.
(6)  In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die
Kirchengerichte über die Ersetzung der Zustimmung
der Mitarbeitervertretung. Die Entscheidung muss
sich im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und
im Rahmen der Anträge von Mitarbeitervertretung
und Dienststellenleitung halten.
(7)  In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen
der Mitarbeitervertretung (§ 47 Absatz 2) stellen die
Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienst-
stellenleitung, die von der Mitarbeitervertretung be-
antragte Maßnahme zu vollziehen, rechtwidrig ist. Die
Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksichti-
gung des Beschlusses über den Antrag der Mitarbei-
tervertretung zu entscheiden.
(8)  Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich.
Die Gliedkirchen können bestimmen, dass ein Auf-
sichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch
durch Ersatzvornahme durchsetzen kann, sofern die
Dienststellenleitung die Umsetzung verweigert.

§ 61
Durchführung des kirchengerichtlichen

Verfahrens in erster Instanz
(1)  Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der
Kirchengerichte festgelegt ist, beträgt die Frist zwei
Monate nach Abschluss der Erörterung.
(2)  Der oder die Vorsitzende der Kammer hat zu-
nächst durch Verhandlungen mit den Beteiligten auf
eine gütliche Einigung hinzuwirken (Einigungsge-
spräch). Gelingt diese nicht, so ist die Kammer einzu-
berufen. Im Einvernehmen der Beteiligten kann der
oder die Vorsitzende der Kammer allein entscheiden.
(3)  Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt.
(4)  Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils
eine Person hinzuziehen, die Mitglied einer Kirche
sein muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen angehört. Für die Übernahme der Kosten fin-
det § 30 Anwendung. Im Streitfall entscheidet der oder
die Vorsitzende der Kammer.
(5)  Der oder die Vorsitzende der Kammer kann den
Beteiligten aufgeben, ihr Vorbringen schriftlich vor-
zubereiten und Beweise anzutreten. Die Kammer ent-
scheidet aufgrund einer von dem oder der Vorsitzen-
den anberaumten mündlichen Verhandlung, bei der
alle Mitglieder der Kammer anwesend sein müssen.
Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach Fest-
stellung durch die Kammer besondere Gründe den
Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. Der Mitar-
beitervertretung und der Dienststellenleitung ist in der
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Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Die
Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine
gütliche Einigung hinwirken. Im Einvernehmen mit
den Beteiligten kann von einer mündlichen Verhand-
lung abgesehen und ein Beschluss im schriftlichen
Verfahren gefasst werden.
(6)  Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit
Stimmenmehrheit gefasst wird. Stimmenthaltung ist
unzulässig. Den Anträgen der Beteiligten kann auch
teilweise entsprochen werden.
(7)  Der Beschluss ist zu begründen und den Beteilig-
ten zuzustellen. Er wird mit seiner Zustellung wirk-
sam.
(8)  Der oder die Vorsitzende der Kammer kann einen
offensichtlich unbegründeten Antrag ohne mündliche
Verhandlung zurückweisen. Gleiches gilt, wenn das
Kirchengericht für die Entscheidung über einen An-
trag offenbar unzuständig ist oder eine Antragsfrist
versäumt ist. Die Zurückweisung ist in einem Be-
scheid zu begründen. Der Bescheid ist zuzustellen.
Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann inner-
halb von zwei Wochen nach Zustellung des Beschei-
des mündliche Verhandlung beantragen.
(9)  Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht
erhoben. Für die Übernahme der außergerichtlichen
Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidi-
gung notwendig waren, findet § 30 Anwendung.
(10)  Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig
zusammentreten, trifft der oder die Vorsitzende auf
Antrag einstweilige Verfügungen.

§ 62
Verfahrensordnung

Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht et-
was anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Ar-
beitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwen-
dung. Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind
nicht anwendbar.

§ 63
Rechtsmittel

(1)  Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der
Kirchengerichte findet die Beschwerde an den Kir-
chengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland statt. § 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet
entsprechende Anwendung. Für die Anfechtung der
nicht verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78
Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung.
(2)  Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Sie ist anzunehmen, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Be-

schlusses bestehen,
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kir-

chengerichtshofes der Evangelischen Kirche in
Deutschland, einer Entscheidung eines obersten

Landesgerichts oder eines Bundesgerichts ab-
weicht und auf dieser Abweichung beruht oder

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und
vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen kann.

Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für
die Beschwerdebegründung geltenden Vorschriften
Anwendung.
(3)  Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kir-
chengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland ohne mündliche Verhandlung. Die Ab-
lehnung der Annahme ist zu begründen.
(4)  Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor.
(5)  Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende
Richter oder die Vorsitzende Richterin in dringenden
Fällen allein treffen.
(6)  Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der
Evangelischen Kirche in Deutschland sind endgültig.
(7)  Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht
etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Ar-
beitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Be-
schlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechende Anwendung.

§ 63a
Einhaltung auferlegter Verpflichtungen,

Ordnungsgeld
(1)  Ist ein Beteiligter zu einer Leistung oder Unter-
lassung verpflichtet, kann das Kirchengericht angeru-
fen werden, wenn die auferlegten Verpflichtungen
nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Rechts-
kraft des Beschlusses erfüllt sind.
(2)  Stellt das Kirchengericht auf Antrag eines Betei-
ligten fest, dass die Verpflichtungen nach Absatz 1
nicht erfüllt sind, kann es ein Ordnungsgeld von bis zu
5.000 Euro verhängen.

XII. Abschnitt Schlussbestimmungen
§ 64

Übernahmebestimmungen
(1)  Die Gliedkirchen können in den Übernahmebe-
stimmungen regeln, dass Maßnahmen abweichend
von diesem Kirchengesetz weiterhin der Mitbestim-
mung unterliegen, soweit Regelungen der Gliedkir-
chen dies bisher vorsehen.
(2)  Darüber hinaus kann bestimmt werden, dass Maß-
nahmen, die bisher einem Beteiligungsrecht unterla-
gen, das in seiner Wirkung nicht über die einge-
schränkte Mitbestimmung hinausgeht, der einge-
schränkten Mitbestimmung unterworfen werden.
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Nr. 2* – Gemeinsame Grundsätze für
die Erhebung von Versorgungsbei-

trägen bei Beurlaubungen zum Dienst
in einer anderen Gliedkirche der EKD.

Vom 12. Dezember 2018.
Die Kirchenkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 12. De-
zember 2018 die folgenden Grundsätze für die Erhe-
bung von Versorgungsbeiträgen bei Beurlaubungen
von Pfarrer/innen und Kirchenbeamten/innen zum
Dienst in der EKD, einer Gliedkirche oder einem
gliedkirchlichen Zusammenschluss im Rahmen eines
Dienstverhältnisses auf Zeit beschlossen:
1. Für die Evangelischen Kirche in Deutschland, die

Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse wird ein einheitlicher Versorgungsbeitrag
festgesetzt, der auf versicherungsmathematischer
Grundlage die notwendigen Rücklagen abbildet,
die die beurlaubende Gliedkirche für Versorgung
und Beihilfe der beurlaubten Person im Ruhestand
bilden muss.

2. Ausgenommen sind Versorgungsbeiträge bei Be-
urlaubungen für einen Dienst in einer Auslandsp-
farrstelle der EKD. Über sie ist möglichst bald,
spätestens aber im Jahr 2020 gesondert zu beraten
und zu beschließen, wie die Beschlüsse der Kir-
chenkonferenz vom 1. Juli 2010 und 9. September
2015, die die Versorgungsbeiträge für diese Fälle
deckeln, zu verändern sind.

3. Als Versorgungsbeitrag erhält der beurlaubende
Dienstherr von dem aufnehmenden Dienstherrn
45% der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe, die der Versor-
gung aufgrund der gegenwärtigen Rechtslage beim
beurlaubenden Dienstherrn voraussichtlich zu-
grunde liegen wird. Darin ist ein Anteil für not-
wendige Beihilferückstellungen für die Zeit des
Ruhestandes enthalten. Bei Teildienst wird der Be-
trag anteilig bemessen.

4. Der Berechnung des Versorgungsbeitrages im Ein-
zelfall wird das im Januar des jeweiligen Rech-
nungsjahres beim beurlaubenden Dienstherrn gül-
tige Besoldungsrecht und Besoldungsniveau zu-
grunde gelegt.

5. Der Beschluss der Kirchenkonferenz zum Versor-
gungsbeitrag wird nach drei Jahren überprüft und
erforderlichenfalls aktualisiert, auf Antrag der
EKD, eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses
oder einer Gliedkirche auch früher, wenn sich we-
sentliche Parameter verändern.

6. Die Evangelischen Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse werden gebeten, eine Erklärung zu unter-
zeichnen, mit der sie sich zur Anwendung dieses
Beschlusses der Kirchenkonferenz verpflichten.

H a n n o v e r, den 12. Dezember 2018
Evangelische Kirche in Deutschland

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 3* – Anpassung der Regelungen zur
Versorgungslastenverteilung bei

dauerhaftem Gliedkirchenwechsel.
Vom 12. Dezember 2018.

Die Kirchenkonferenz hat auf ihrer Sitzung am
12. Dezember 2018 beschlossen:
1. Der Beschluss der Kirchenkonferenz vom 3. De-

zember 2008, zuletzt geändert duch Beschluss der
Kirchenkonferenz am 4. Dezember 2013 (ABl.
EKD 2014 S. 4), wird aktualisiert, indem der Be-
rechnung der Faktortabelle folgende Parameter zu-
grunde gelegt werden und bei Berechnung des Ein-
malbetrages ein Fixbetrag für Beihilferücklagen
berücksichtigt wird:

1. Männer-Frauen
Unisex, Verhältnis 50:50 (bisher getrennte
Bewertung des Versorgungsrisikos)

2. Barwerttabelle
Weist für jedes Lebensalter aus, welcher Be-
trag im Zeitpunkt des Wechsels zurückgelegt
sein muss, um 1€ Versorgungsanspruch, der
zu diesem Zeitpunkt erdient war, bis zum To-
de der Hinterbliebenen bezahlen zu können.

3. Rechnungszins 3,5 % (bisher 4%)
Dynamisierung 2 % (bisher 1%)

4. Sterbetafel
Heubeck 2005 mit 20 Jahren Generationen-
verschiebung (bisher ohne Verschiebung)

5. Berechnungsjahr in Sterbetafel
(= unterstellter Zeitpunkt des Wechsels)
2021 (bisher 2010)

6. Witwen-/Witwerversorgung
55% ohne Waisen

7. Erwarteter Eintritt in den Ruhestand
65 Jahre

8. Beihilferücklage für Ruhestand
9.000 Euro Fixbetrag

9. Verwaltungskosten
bleiben unberücksichtigt

10. Dienstunfähigkeitsrisiko
Berücksichtigung entsprechend der Risi-
koeinschätzung in der zugrunde gelegten
Sterbetabelle

2. Diese Änderungen sind von den vorliegenden Ver-
pflichtungserklärungen der Gliedkirchen umfasst.

3. Die Parameter werden nach drei Jahren überprüft
und erforderlichenfalls aktualisiert, auf Antrag der
EKD, eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses
oder einer Gliedkirche auch früher, wenn sich we-
sentliche Parameter geändert haben.

H a n n o v e r, den 12. Dezember 2018
Evangelische Kirche in Deutschland

- Kirchenamt -
Dr. A n k e
Präsident
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Barwerttabelle für die Versorgungslastenverteilung 

 

Alter  Barwert für 1 EUR er-

diente Anwartschaft 

- Zins 3,5 % - 

Alter Barwert für 1 EUR er-

diente Anwartschaft 

-Zins 3,5 % - 

20 13,5096 43 17,4893 

21 13,6760 44 17,6682 

22 13,8434 45 17,8477 

23 14,0116 46 18,0277 

24 14,1807 47 18,2079 

25 14,3504 48 18,3881 

26 14,5209 49 18,5682 

27 14,6920 50 18,7478 

28 14,8638 51 18,9268 

29 15,0362 52 19,1051 

30 15,2093 53 19,2822 

31 15,3830 54 19,4581 

32 15,5572 55 19,6323 

33 15,7318 56 19,8045 

34 15,9067 57 19,9748 

35 16,0817 58 20,1436 

36 16,2567 59 20,3136 

37 16,4316 60 20,4862 

38 16,6066 61 20,6649 

39 16,7819 62 20,8549 

40 16,9576 63 21,0633 

41 17,1341 64 21,2993 

42 17,3113 65 21,5745 
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Nr. 4* – Fünfte Verordnung über das
Inkrafttreten des Arbeitsrechtsrege-

lungsgrundsätzegesetzes der
Evangelischen Kirche in Deutschland.

Vom 15. Dezember 2018.
Aufgrund von Artikel 26a Absatz 7 Satz 3 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland:

§ 1
Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 13. No-
vember 2013 (ABl. EKD S. 420), zuletzt geändert am
14. November 2018 (ABl. EKD S. 273) tritt
- in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-

deutschland am 1. Januar 2019
in Kraft.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.
H a n n o v e r, den 15. Dezember 2018

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 5* – Arbeitsrechtsregelung
(Beschluss) 39/18 (KAVO EKD-Ost).

Vom 15. November 2018.
Aufgrund § 2 Absatz 2 des Arbeitsrechtsregelungsge-
setzes EKD-Ost (ARRG. EKD-Ost) vom 5. November
2008 (ABl. EKD S. 367), zuletzt geändert am 12. No-
vember 2014 (ABl. EKD S. 366), hat die Arbeits-
rechtliche Kommission EKD-Ost am 15. November
2018 die folgende Arbeitsrechtsregelung beschlossen:

§ 1 Entgelterhöhung
(1)  Die Tabellenentgelte der Anlagen Entgelttabelle
und Entgelttabelle Kr zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost
werden wie aus der Anlage ersichtlich erhöht. Die Ta-
bellenwerte für das Jahr 2021 sind bis zum 31. De-
zember 2021 festgeschrieben.
(2)  Alle sonstigen Entgeltbestandteile, die nach dem
Wortlaut der KAVO EKD-Ost oder der ARR-Ü an
allgemeinen Entgeltanpassungen teilnehmen, werden
ab dem 1. Januar 2019 um 3.v.H., ab dem 1. Januar
2020 um 3 v.H. und ab dem 1. Januar 2021 um 2 v.H.
erhöht1.
(3)  Die Tabellenentgelte der Auszubildenden nach
§ 8 Absatz 1 der Ordnung zur Regelung der Rechts-
verhältnisse der kirchlichen Auszubildenden in Aus-
bildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz
(AzubiO-BBiG) werden

- ab dem 1. Januar 2019 um einen Festbetrag in Höhe
von 50 Euro und

- ab dem 1. Januar 2020 um einen weiteren Festbetrag
in Höhe von 50 Euro erhöht.

Die Festbeträge sind bis zum 31. Dezember 2021 fest-
geschrieben.

1 Dies sind insbesondere der Garantiebetrag (Anmerkung zu § 17 Absatz 3 Satz 4 KAVO
EKD-Ost), die Vergütungsgruppenzulagen (§ 8 Absatz 4 Satz 2 ARR-Ü) und die
kinderbezogenen Entgeltbestandteile (§ 10 Absatz 2 Satz 2 ARR-Ü).

§ 2 Änderung der KAVO EKD-Ost
Die Kirchliche Arbeitsvertragsordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland Ost vom 20. Januar 2010
(ABI. EKD S. 106), zuletzt geändert am 29. November
2017 (ABl. EKD 2018 S. 34), wird wie folgt geändert:
1. § 17 Absätze 3 und 3a werden wie folgt gefasst:

"(3) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgelt-
gruppe ab dem 1. Januar 2019 werden die Beschäf-
tigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der
niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben, mindes-
tens jedoch der Stufe 2. Die Stufenlaufzeit in der
höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der
Höhergruppierung. Bei einer Eingruppierung in ei-
ne niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige
der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe
zuzuordnen; die in der bisherigen Stufe zurückge-
legte Stufenlaufzeit wird auf die Stufenlaufzeit in
der niedrigeren Entgeltgruppe angerechnet. Die/
Der Beschäftigte erhält das entsprechende Tabel-
lenentgelt vom Beginn des Monats an, in dem die
Veränderung wirksam wird.
(3a) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgelt-
gruppe bis zum 31. Dezember 2018 werden die
Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der
sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt er-
halten, mindestens jedoch der Stufe 2. Ist die/der
Beschäftigte bisher in Entgeltgruppe 1 der Stufe 2
zugeordnet, wird sie/er abweichend von Satz 1 der
Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Bei
Eingruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe
wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenom-
men, als ob faktisch eine Eingruppierung in jede
der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden hätte.
Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem der-
zeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt
nach Satz 1 weniger als 35,00 Euro in den Entgelt-
gruppen 1 bis 9a beziehungsweise weniger als
65,00 Euro in den Entgeltgruppen 9b bis 15, so er-
hält die/der Beschäftigte während der betreffenden
Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrags ei-
nen Garantiebetrag von monatlich 35,00 Euro
(Entgeltgruppen 1 bis 9a) bzw. 65,00 Euro (Ent-
geltgruppen 9b bis 15); steht der/dem Beschäftig-
ten neben dem bisherigen und/oder neuen Tabel-
lenentgelt eine Entgeltgruppenzulage oder eine
Besitzstandszulage nach § 8 ARR-Ü zu, wird für
die Anwendung des Halbsatzes 1 die Entgeltgrup-
penzulage bzw. Besitzstandszulage dem jeweili-
gen Tabellenentgelt hinzugerechnet und anschlie-
ßend der Unterschiedsbetrag ermittelt. Die Stufen-
laufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit
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dem Tag der Höhergruppierung. Bei einer Ein-
gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist
die/der Beschäftigte der in der höheren Entgelt-
gruppe erreichten Stufe zuzuordnen. Die/Der Be-
schäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in
dem die Veränderung wirksam wird, das entspre-
chende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz
2 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgrup-
pe und ggf. einschließlich des Garantiebetrags.
Anmerkung zu § 17 Absatz 3 Satz 4:
Der Garantiebetrag nimmt an allgemeinen Entgelt-
anpassungen teil."

2. § 20 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
"(2) Die Jahressonderzahlung beträgt

ab Kalenderjahr
in den Entgeltgruppen 2021
E 13 – E 15 60 v.H.
E 9a – E 12 80 v.H.
E 1 – E 8, sowie
für die Auszubildenden

90 v.H.

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermona-
ten Juli, August und September durchschnittlich
gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt
bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden und
Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im
Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Über-
stunden), Leistungszulagen, Leistungs- und Er-
folgsprämien.

3. Dem § 25 Absatz 1a wird folgender Satz angefügt:
"Ab dem 1. Januar 2019 beträgt die Eigenbeteili-
gung nach Satz 2 maximal 2 v.H. des Beitragsbe-
messungssatzes."

4. § 35 wird folgender Absatz angefügt:
"(2a) Die Regelungen des Absatz 2 gelten nicht in
den Fällen einer verhaltensbedingten Kündigung
sowie wenn mit der Kündigung das Angebot zur
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänder-
ten zumutbaren Bedingungen verbunden ist. Zu-
mutbar sind Beschäftigungsverhältnisse,
a) deren Entfernung zwischen dem bisherigen

und neuen Arbeitsort bis zu 80 km beträgt,
b) deren Arbeitszeitumfang ferner

- mindestens 75 v. H. des bisherigen Arbeits-
zeitumfanges, wenn der bisherige Arbeits-
platz mehr als 50 v. H. einer Vollbeschäfti-
gung umfasst,

- 100 v. H. des bisherigen Arbeitszeitumfan-
ges, wenn der bisherige Arbeitsplatz höchs-
tens 50 v. H. einer Vollbeschäftigung um-
fasst, beträgt. Im Falle des Buchstaben a
darf der Arbeitszeitumfang 50 v. H. einer
Vollbeschäftigung nicht unterschreiten,

c) bei denen sich die Eingruppierung um nicht
mehr als eine Entgeltgruppe reduziert, wenn
die/der Beschäftigte bisher in die Entgelt-
gruppen 6 bis 15 eingruppiert wurde. In allen
anderen Fällen ist mindestens die bisherige
Eingruppierung zu gewährleisten. Für die

Stufenzuordnung gilt § 16 Absatz 2 KAVO
EKD-Ost.

d) zu deren Ausübung eine Umschulung erfor-
derlich ist. Dabei ist die Zumutbarkeit der
Umschulung unter Berücksichtigung von Le-
bensalter, Vorbildung und sozialen Verhält-
nissen der/des Beschäftigten zu beurteilen."

§ 3 Änderung der ARR-Ü
Die Arbeitsrechtsregelung zur Überleitung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in die KAVO 2008 und
zur Regelung des Übergangsrechts (ARR-Ü) vom 28.
September 2007 (ABl. EKD S. 390), zuletzt geändert
am 11. Oktober 2011 (ABL. EKD 2012 S. 2), wird wie
folgt geändert:
1. Nach § 6 Absatz 3 wird folgende Anmerkung ein-
gefügt:
"Anmerkung zu § 6 Absatz 3:
Die Beträge der individuellen Endstufen werden wie
folgt erhöht:
- ab dem 1. Januar 2019 um 3 v.H.,
- ab dem 1. Januar 2020 um 3 v.H. und
- ab dem 1. Januar 2021 um weitere 2 v.H."
2. Nach § 13 wird folgender Satz angefügt:
"Die Beträge der Stufen 5 und 6 der Entgeltgruppe 2
Ü werden
- ab dem 1. Januar 2019 um 3 v.H.,
- ab dem 1. Januar 2020 um 3 v.H. und
- ab dem 1. Januar 2021 um weitere 2 v.H. erhöht, so
dass sich folgende Werte ergeben:

Stufe 5 Stufe 6
ab 1. Januar 2019 2.509,85 € 2.569,22 €
ab 1. Januar 2020 2.585,15 € 2.646,30 €
ab 1. Januar 2021 2.636,85 € 2.699,23 €

§ 4 Altersteilzeitordnung
Die Altersteilzeitordnung vom 26. Januar 2011 (ABl.
EKD S. 58), zuletzt geändert am 9. April 2014 (ABl.
EKD S. 164), wird wie folgt geändert:
Die Anmerkung zu § 1 wird wie folgt gefasst:
"Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Beschäftigte, die
bis zum 31. Dezember 2030 die jeweiligen Voraus-
setzungen nach dieser Arbeitsrechtsregelung erfüllen
und deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2031
begonnen hat."

§ 5 Verhandlungszusage
Dienstnehmer und Dienstgeber geben sich die Zusage,
Eingruppierungsmerkmale und Überleitungsregelun-
gen für die Entgeltgruppe 9c zu erarbeiten.

§ 6 In-Kraft-Treten
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2019 in
Kraft.
B e r l i n, den 15. November 2018

Arbeitsrechtliche Kommission der EKD
Volker E i l e n b e r g e r

(Vorsitzender)
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Anlage Entgelttabelle zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost 
 
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

Entgelttabelle 2019 
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 4.315,60 4.730,43 4.912,17 5.526,86 5.986,54 6.139,69 
14 3.915,40 4.291,94 4.543,78 4.924,21 5.492,18 5.646,06 
13 3.612,55 3.965,09 4.179,42 4.586,64 5.154,62 5.271,56 
12 3.288,07 3.614,91 4.109,06 4.544,14 5.113,50 5.238,32 
11 3.169,10 3.485,99 3.727,70 4.109,06 4.656,94 4.781,87 
10 3.060,93 3.370,65 3.623,73 3.871,40 4.345,24 4.401,58 
9b 2.704,01 2.995,63 3.135,97 3.540,78 3.864,63 3.990,70 
9a 2.704,01 2.995,63 3.049,60 3.152,16 3.556,97 3.595,05 
8 2.547,17 2.817,51 2.936,25 3.060,40 3.179,15 3.270,90 
7 2.390,34 2.636,56 2.814,85 2.928,30 3.030,95 3.117,39 
6 2.347,08 2.595,84 2.720,23 2.839,21 2.920,32 3.012,26 
5 2.244,32 2.487,69 2.601,25 2.725,64 2.817,58 2.877,06 
4 2.146,98 2.368,71 2.514,73 2.606,66 2.693,19 2.747,27 
3 2.114,54 2.320,42 2.374,13 2.481,56 2.556,75 2.615,84 
2 1.957,70 2.137,79 2.196,87 2.261,32 2.395,61 2.551,38 
1  1.729,56 1.761,79 1.799,40 1.826,25 1.933,68 

 
 
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

Entgelttabelle 2020 
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 4.453,70 4.825,04 5.010,41 5.637,40 6.106,27 6.338,16 
14 4.040,69 4.388,51 4.646,01 5.035,00 5.615,76 5.849,14 
13 3.728,15 4.054,31 4.273,45 4.689,84 5.270,60 5.447,96 
12 3.393,28 3.705,28 4.211,79 4.657,75 5.241,34 5.430,97 
11 3.270,51 3.573,14 3.820,89 4.211,79 4.773,37 4.963,15 
10 3.158,88 3.463,35 3.723,38 3.977,87 4.464,73 4.550,47 
9b 2.790,53 3.085,50 3.230,05 3.647,00 3.980,57 4.172,73 
9a 2.790,53 3.085,50 3.141,09 3.246,73 3.663,68 3.721,72 
8 2.628,68 2.902,04 3.024,34 3.152,21 3.274,52 3.369,03 
7 2.466,83 2.718,29 2.902,11 3.019,07 3.124,91 3.214,03 
6 2.422,18 2.678,91 2.807,28 2.930,06 3.013,77 3.108,66 
5 2.316,14 2.567,29 2.684,49 2.812,86 2.907,74 2.969,13 
4 2.215,69 2.444,51 2.595,20 2.690,07 2.779,37 2.835,18 
3 2.182,20 2.378,43 2.433,48 2.543,59 2.620,67 2.681,24 
2 2.020,35 2.191,24 2.251,79 2.317,86 2.455,50 2.615,16 
1  1.772,80 1.805,84 1.844,38 1.871,91 1.982,03 

 
 
c) Für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 

Entgelttabelle 2021 
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 4.542,77 4.921,54 5.110,62 5.750,14 6.228,40 6.540,61
14 4.121,50 4.476,28 4.738,93 5.135,70 5.728,07 6.041,98 
13 3.802,71 4.135,39 4.358,92 4.783,63 5.376,01 5.614,57 
12 3.461,15 3.779,39 4.296,02 4.750,90 5.346,16 5.600,97 
11 3.335,92 3.644,61 3.897,31 4.296,02 4.868,83 5.123,85 
10 3.222,06 3.532,61 3.797,85 4.057,43 4.554,02 4.669,12 
9b 2.846,34 3.147,21 3.294,65 3.719,94 4.060,18 4.317,88 
9a 2.846,34 3.147,21 3.203,91 3.311,66 3.736,95 3.814,79 
8 2.681,26 2.960,08 3.084,83 3.215,25 3.340,01 3.436,41 
7 2.516,17 2.772,65 2.960,15 3.079,46 3.187,41 3.278,31 
6 2.470,63 2.732,49 2.863,42 2.988,66 3.074,05 3.170,83 
5 2.362,46 2.618,64 2.738,18 2.869,11 2.965,89 3.028,51 
4 2.260,00 2.493,40 2.647,10 2.743,87 2.834,96 2.891,88 
3 2.225,85 2.425,99 2.482,15 2.594,47 2.673,08 2.734,86 
2 2.060,76 2.235,06 2.296,83 2.364,21 2.504,61 2.667,47 
1  1.808,26 1.841,95 1.881,27 1.909,35 2.021,67 
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Anlage Entgelttabelle Kr zu § 15 Abs. 2 KAVO EKD-Ost 
 
a) Für den Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

Entgelt- 
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Kr 12a     4109,06 4544,14 4988,78   
Kr 11b       4109,06 4656,94   
Kr 11a     3727,70 4109,06 4656,94   
Kr 10a     3623,73 3871,40 4345,24   
Kr 9d     3540,78 3864,63 4161,50   
Kr 9c     3497,60 3729,69 3956,38   
Kr 9b     3135,97 3540,78 3729,69   
Kr 9a     3135,97 3270,90 3497,60   
Kr 8a 2634,00 2817,51 2936,25 3060,40 3270,90 3497,60 
Kr 7a 2496,08 2636,56 2814,85 3060,40  3182,23 3376,73 
Kr 4a 2244,32 2368,71 2514,73 2839,21 2920,32 3125,82 
Kr 3a 2114,54 2320,42 2374,13 2481,56 2556,75 2728,63 

 
 
b) Für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

Entgelt- 
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Kr 12a     4211,79 4657,75 5241,34   
Kr 11b       4211,79 4773,37   
Kr 11a     3820,89 4211,79 4773,37   
Kr 10a     3623,73 3871,40 4345,24   
Kr 9d     3647,00 3980,57 4286,34   
Kr 9c     3602,53 3841,58 4075,08   
Kr 9b     3230,05 3647,00 3841,58   
Kr 9a     3230,05 3369,03 3602,53   
Kr 8a 2713,02 2902,04 3024,34 3152,21 3369,03 3602,53 
Kr 7a 2573,46 2718,29 2902,11 3152,21 3280,88 3481,41 
Kr 4a 2316,14 2444,51 2595,20 2930,06 3013,77 3225,85 
Kr 3a 2167,40 2378,43 2433,48 2543,59 2620,67 2796,85 

 
 
c) Für den Zeitraum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 

Entgelt- 
gruppe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Kr 12a     4296,02 4750,90 5346,16   
Kr 11b       4296,02 4868,83   
Kr 11a     3897,31 4296,02 4868,83   
Kr 10a     3797,85 4057,43 4554,02   
Kr 9d     3719,94 4060,18 4372,07   
Kr 9c     3674,58 3918,41 4156,58   
Kr 9b     3294,65 3719,94 3918,41   
Kr 9a     3294,65 3436,41 3674,58   
Kr 8a 2767,28 2960,08 3084,82 3215,26 3436,41 3674,58 
Kr 7a 2624,93 2772,65 2960,15 3215,26  3346,50 3551,04 
Kr 4a 2362,46 2493,40 2647,10 2988,66 3074,05 3290,37 
Kr 3a 2210,75 2425,99 2482,15 2594,47 2673,08 2852,78 
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B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Nr. 6* – Außerkrafttreten der
Verordnung über die Dienstwoh-

nungen der Pfarrerinnen und Pfarrer
(Pfarrdienstwohnungsverordnung –

PfDWVO).
Vom 13. Dezember 2018.

Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt gemäß
Artikel 6 Absatz 5 Satz 3 der Grundordnung der Union
Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in
Deutschland (GO.UEK) fest:
Für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Nord-
deutschland tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019

die Verordnung über die Dienstwohnungen der Pfar-
rerinnen und Pfarrer (Pfarrdienstwohnungsverord-
nung – PfDWVO) vom 9. September 1998 (ABl. EKD
S. 458, ABl. Pommern 1999 S. 17), zuletzt geändert
am 30. November 2005 (ABl. EKD S. 575, ABl. Pom-
mern 2006 S. 9), außer Kraft.
H a n n o v e r, den 13. Dezember 2018

Das Präsidium
der Union Evangelischer Kirchen

in der Evangelischen Kirche in Deutschland
S c h a d

Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes

Nr. 7* – Bekanntmachung der Neu-
fassung der Geschäftsordnung der

Geschäftsstelle des Deutschen
Nationalkomitees des Lutherischen

Weltbundes.
Vom 9. Mai 2018.

Aufgrund des § 7 Absatz 1 Buchstabe f) der Satzung
und auf Beschluss des Geschäftsführenden Ausschus-
ses des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen
Weltbundes vom 9. Mai 2018 wird nachstehender
Wortlaut der Neufassung der Geschäftsordnung der
Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees des
Lutherischen Weltbundes bekannt gemacht.
H a n n o v e r, den 9. Mai 2018
Der Geschäftsführer des Deutschen Nationalkomitees

des Lutherischen Weltbundes
Norbert D e n e c k e

Geschäftsordnung
der Geschäftsstelle des DNK/LWB

§ 1 – Einrichtungen des DNK/LWB
(1)  Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen
Weltbundes (DNK/LWB) unterhält nach § 11 der Sat-
zung des DNK/LWB eine Geschäftsstelle. Ihr Sitz ist
in Hannover.

(2)  Das LWB-Zentrum Wittenberg ist eine unselb-
ständige Einrichtung des DNK/LWB.
(3)  Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind
1. die Beschlüsse der Organe des DNK/LWB auszu-

führen,
2. Verbindung mit den Organen und Einrichtungen

seiner Mitgliedskirchen zu halten,
3. Verbindungen zum Lutherischen Weltbund, sei-

nen Einrichtungen und Mitgliedskirchen weltweit
zu halten,

4. mit der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands und ihren Einrichtungen zu-
sammenzuarbeiten,

5. Verbindungen zu anderen kirchlichen Stellen in
Deutschland und der Ökumene zu halten,

6. zu Vorlagen und Anfragen der Mitgliedskirchen
Stellung zu nehmen, soweit nicht Beschlüsse der
Organe herbeizuführen sind,

7. das DNK/LWB gerichtlich und außergerichtlich zu
vertreten,

8. den Haushaltsplan des DNK/LWB, einschließlich
der Bewilligung von Zuschüssen und anderen Fi-
nanzhilfen, nach Richtlinien der entsprechenden
Organe zu bewirtschaften und für die Rechnungs-
prüfung zu sorgen.
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§ 2 – Berufung von Mitarbeitenden
(1)  Die Versammlung des DNK/LWB beruft den Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin sowie die
Referenten und Referentinnen nach § 11 Absatz 3 der
Satzung des DNK/LWB und setzt ihre Amts- oder
Funktionsbezeichnung fest. Gleiches gilt für den Bü-
roleiter oder die Büroleiterin.
(2)  Die weiteren Mitarbeitenden des DNK/LWB wer-
den im Rahmen des Stellenplans von der Geschäfts-
stelle angestellt.

§ 3 – Geschäftsführung
(1)  Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin
des DNK/LWB leitet die Geschäftsstelle.
(2)  Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin
des DNK/LWB ist den Organen für die Tätigkeit der
Geschäftsstelle verantwortlich. Er oder sie ist ver-
pflichtet, mit dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden
ständig Fühlung zu halten.
(3)  Die Versammlung des DNK/LWB benennt einen
Referenten oder eine Referentin zum stellvertretenden
Geschäftsführer bzw. zur stellvertretenden Geschäfts-
führerin. Er oder sie vertritt den Geschäftsführer oder
die Geschäftsführerin bei Abwesenheit. Bei Verhin-
derung werden sie von dem Referenten oder der Re-
ferentin mit dem höchsten Dienstalter vertreten.

§ 4 – Kollegium des DNK/LWB
(1)  Dem Kollegium des DNK/LWB gehören an:
- der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin

(Ref. I)
- der Referent oder die Referentin für Mission und

Entwicklung (Ref. II)
- der Referent oder die Referentin für ökumenische

und theologische Grundsatzfragen (Ref. III)
- der Referent oder die Referentin für Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit (Ref. IV)
- der Direktor oder die Direktorin des LWB-Zent-

rums Wittenberg
Bei Verwaltungsangelegenheiten nimmt der Bürolei-
ter oder die Büroleiterin an den Sitzungen teil.
(2)  Das Kollegium dient unbeschadet der Rechte und
Pflichten des Geschäftsführers oder der Geschäftsfüh-
rerin der kollegialen Entscheidungsfindung. Es tagt
regelmäßig, um Fragen grundsätzlicher Bedeutung
und strategischer Ausrichtung zu beraten, Arbeitsvor-
haben referatsübergreifend festzulegen und zu koor-
dinieren sowie Organsitzungen vorzubereiten.
(3)  Die Kollegiumsmitglieder bearbeiten die Angele-
genheiten ihres Aufgabengebietes in eigener Verant-
wortung und in gegenseitiger Beratung. Sie beteiligen
den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin an al-
len wichtigen Vorgängen.
(4)  Im Rahmen der Gestaltung und Ausführung der
Organbeschlüsse sowie bei der Repräsentation des
DNK/LWB nehmen die Mitglieder des Kollegiums
kirchenleitende Aufgaben wahr.

(5)  Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin
sowie die weiteren Kollegiumsmitglieder nehmen an
Sitzungen der Organe des DNK/LWB mit beratender
Stimme teil.

§ 5 – Referentenbesprechung des DNK/LWB
(1)  An den Referentenbesprechungen des DNK/LWB
nehmen teil:
- die Referentinnen und Referenten des DNK/LWB

in der Geschäftsstelle und dem LWB-Zentrum
Wittenberg

- der Stipendienreferent oder die Stipendienreferen-
tin des DNK/LWB

(2)  Zur Teilnahme als ständiger Gast werden einge-
laden:
- der Generalsekretär oder die Generalsekretärin des

Martin-Luther-Bundes
- der Ökumenereferent oder die Ökumenereferentin

der VELKD
(3)  Die Referentenbesprechung trifft sich in der Regel
vierteljährlich, um über Fragen und Themen von all-
gemeiner Bedeutung und aus den verschiedenen Ar-
beitsbereichen im kontinuierlichen Austausch zu ste-
hen sowie gemeinsame Aufgaben zu planen und zu
koordinieren.

§ 6 – Teambesprechung und Gesamttreffen
(1)  Alle Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle treffen
sich regelmäßig zu Teambesprechungen („Team Han-
nover“), um administrative und organisatorische Fra-
gen zu klären und im kontinuierlichen Austausch zu
stehen.
(2)  Alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle des DNK/
LWB, des LWB-Zentrum Wittenbergs und des Sti-
pendienreferats treffen sich in der Regel ein Mal pro
Jahr zu einem Gesamttreffen zur Vertiefung der
Kenntnisse der verschiedenen Arbeitsgebiete des
DNK/LWB und Stärkung der Zusammenarbeit.

§ 7 – Inkrafttreten
Diese Geschäftsordnung tritt nach § 11 Absatz 1 der
Satzung des DNK/LWB mit Beschluss des Geschäfts-
führenden Ausschusses in Kraft.

Nr. 8* – Wahl des Vorsitzes und
stellvertretenden Vorsitzes des

Deutschen Nationalkomitees des
Lutherischen Weltbundes.

Vom 3. Dezember 2018.
Die Versammlung des Deutschen Nationalkomitees
des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) hat gemäß
§ 3 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung am 3. Dezember
2018
Landesbischof Dr. h.c. Frank O. July, Evangelische
Landeskirche in Württemberg,
zum Vorsitzenden des DNK/LWB und
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Regionalbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt,
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland,
zur stellvertretenden Vorsitzenden des DNK/LWB
gewählt.

H a n n o v e r, den 3. Dezember 2018
Der Geschäftsführer des Deutschen Nationalkomitees

des Lutherischen Weltbundes
Norbert D e n e c k e

C. Aus den Gliedkirchen

––––––––––––––

D. Mitteilungen aus der Ökumene

––––––––––––––

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen und Entscheidungen

––––––––––––––

F. Mitteilungen

––––––––––––––
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